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105. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 14. April 2011

Beginn

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Die Sitzung ist er6ffnet. Nehmen Sie bitte Platz.

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
begriie Sie herzlich.

Wir haben einige Mitteilungen, bevor wir in unsere
Tagesordnung eintreten. Die FDP-Fraktion hat mitge-
teilt, dass der Kollege Dr. Wolfgang Gerhardt aus dem
Kuratorium des Deutschen Historischen Museums
ausscheidet. Als sein Nachfolger wird der Kollege Rei-
ner Deutschmann vorgeschlagen. Neues stellvertreten-
des Mitglied soll der Kollege Patrick Kurth werden.
Sind Sie damit einverstanden? — Das ist offensichtlich
der Fall. Dann sind die genannten Kollegen gewihlt.

Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbun-
dene Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste auf-
gefiihrten Punkte zu erweitern:

ZP2 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gemél Anlage 5
Nr. 1 Buchstabe b GO-BT

zu den Antworten der Bundesregierung auf die
dringliche Frage Nr. 5 auf Drucksache 17/5468
(siehe 104. Sitzung)

ZP 3 Weitere Uberweisungen im vereinfachten Ver-
fahren
Ergénzung zu TOP 28

a) Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU,

SPD, FDP und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Gedenkort fiir die Opfer der NS-,,Euthana-
sie“-Morde

— Drucksache 17/5493 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Kultur und Medien (f)

Innenausschuss

Ausschuss fiir Arbeit und Soziales

Ausschuss fiir Gesundheit

Ausschuss fiir Menschenrechte und Humanitére Hilfe
Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschitzung

Haushaltsausschuss

:9.00 Uhr

b) Beratung des

Antrags der Abgeordneten
Dr. Stefan Kaufmann, Dr. Heinz Riesenhuber, Al-
bert Rupprecht (Weiden), weiterer Abgeordneter
und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abge-
ordneten Dr. Martin Neumann (Lausitz), Patrick
Meinhardt, Dr. Peter Rohlinger, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP

Gestaltung der zukiinftigen européischen For-
schungsforderung der EU (2014-2020)

— Drucksache 17/5492 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschitzung (f)

Auswirtiger Ausschuss

Ausschuss fiir Wirtschaft und Technologie

Ausschuss fiir Erndhrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Ausschuss fiir Arbeit und Soziales

Ausschuss flir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss fiir Gesundheit

Ausschuss fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ausschuss fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

Ausschuss fiir die Angelegenheiten der Européischen Union
Haushaltsausschuss

Beratung des Antrags der Abgeordneten Kerstin
Tack, Elvira Drobinski-Weil}, Dr. Wilhelm Pries-
meier, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
der SPD

Klonen von Tieren zur Lebensmittelproduk-
tion verbieten

— Drucksache 17/5485 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Erndhrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (f)

Ausschuss fiir Wirtschaft und Technologie

Ausschuss flir Gesundheit

Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschitzung

Ausschuss fiir die Angelegenheiten der Européischen Union

©
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d)

ZP 4

b)

¢)

d)

Beratung des Antrags der Abgeordneten
Dr. Marlies Volkmer, Karin Roth (Esslingen), Pe-
tra Ernstberger, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion der SPD

Gesundbheit ist ein globales 6ffentliches Gut —
Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO
in der ,,Global Health Governance* stirken

— Drucksache 17/5486 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Gesundheit (f)

Ausschuss fiir Menschenrechte und Humanitare Hilfe
Ausschuss fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

Beratung des Antrags der Abgeordneten
Dr. Anton Hofreiter, Dr. Konstantin von Notz,
Winfried Hermann, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Transparenz in Public Privat Partnerships im
Verkehrswesen

— Drucksache 17/5258 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Rechtsausschuss

Finanzausschuss

Haushaltsausschuss

Weitere abschliefende Beratungen ohne Aus-
sprache
Ergénzung zu TOP 29

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 254 zu Petitionen
— Drucksache 17/5501 —

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 255 zu Petitionen
— Drucksache 17/5502 —

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 256 zu Petitionen
— Drucksache 17/5503 —

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 257 zu Petitionen
— Drucksache 17/5504 —

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 258 zu Petitionen
— Drucksache 17/5505 —

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 259 zu Petitionen
— Drucksache 17/5506 —

2

h)

ZP 1

ZP 5

ZP 6

ZP 7

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 260 zu Petitionen
— Drucksache 17/5507 —

Beratung der Beschlussempfehlung des Petitions-
ausschusses (2. Ausschuss)

Sammeliibersicht 261 zu Petitionen
— Drucksache 17/5508 —

Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktionen
der CDU/CSU und der FDP:

Pline der EU-Kommission zur stirkeren
Besteuerung von Dieselkraftstoffen

Beratung des Antrags der Abgeordneten Karl
Holmeier, Marlene Mortler, Thomas Silberhorn,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der
CDU/CSU sowie der Abgeordneten Joachim
Spatz, Michael Link (Heilbronn), Heinz
Golombeck, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP

Strategie der Europiischen Union fiir den
Donauraum effizient gestalten

— Drucksache 17/5495 —

Beratung des Antrags der Abgeordneten Rolf
Hempelmann, Dirk Becker, Hubertus Heil
(Peine), weiterer Abgeordneter und der Fraktion
der SPD

Programm fiir eine nachhaltige, bezahlbare
und sichere Energieversorgung

— Drucksache 17/5481 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Wirtschaft und Technologie (f)

Auswirtiger Ausschuss

Innenausschuss

Finanzausschuss

Ausschuss fiir Erndhrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Ausschuss fiir Arbeit und Soziales

Ausschuss fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ausschuss fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschitzung

Ausschuss fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

Ausschuss fiir die Angelegenheiten der Européischen Union
Haushaltsausschuss

Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion der
SPD:

Aktuelle AuBerungen des Bundesfinanzminis-
ters zur Umschuldung von EU-Liindern, die
den bis 2013 geltenden ,,Rettungsschirm® in
Anspruch genommen haben

Von der Frist fiir den Beginn der Beratungen soll, so-
weit erforderlich, abgewichen werden.

Der Tagesordnungspunkt 12 und die weiteren Tages-
ordnungspunkte verschieben sich um jeweils einen Platz
nach hinten.

©
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Sind Sie auch mit diesen Vereinbarungen einverstan-
den? — Das sieht so aus. Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 3 a bis ¢ auf:

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten Katrin
Goring-Eckardt, Volker Kauder, Pascal Kober,
Johannes Singhammer, Dr. h. c. Wolfgang Thierse,
Kathrin Vogler und weiteren Abgeordneten ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum Verbot
der Priimplantationsdiagnostik

— Drucksache 17/5450 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Gesundheit (f)

Rechtsausschuss

Ausschuss flir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschitzung

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten René
Rospel, Priska Hinz (Herborn), Patrick Mein-
hardt, Dr. Norbert Lammert und weiteren Abge-
ordneten eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
zur  begrenzten Zulassung der Pri-
implantationsdiagnostik  (Priimplantations-
diagnostikgesetz — PriimpG)

— Drucksache 17/5452 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Gesundheit (f)

Rechtsausschuss

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschitzung

c) Erste Beratung des von den Abgeordneten Ulrike
Flach, Peter Hintze, Dr. Carola Reimann,
Dr. Petra Sitte, Jerzy Montag und weiteren Abge-
ordneten eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
zur Regelung der Priimplantationsdiagnostik
(Praimplantationsdiagnostikgesetz — PraimpG)

— Drucksache 17/5451 —

Uberweisungsvorschlag:

Ausschuss fiir Gesundheit ()

Rechtsausschuss

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss fiir Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschétzung

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind fiir
die Aussprache zweieinhalb Stunden vorgesehen. Diese
Zeit soll im Wesentlichen nach dem Stéirkeverhéltnis der
Unterzeichner dieser drei Gesetzentwiirfe verteilt wer-
den, weil wir hier — ich sage das insbesondere fiir die
Zuhorer und Zuschauer — keine Gesetzentwiirfe der Re-
gierung oder der Fraktionen, sondern iiberfraktionelle
Gesetzentwiirfe beraten werden.

Es wird vorgeschlagen, dass die Reden der Kollegin-
nen und Kollegen, deren Redewunsch nicht beriick-
sichtigt werden kann, in einem der Redezeit von fiinf
Minuten entsprechenden Umfang zu Protokoll gegeben
werden kdnnen.D

D Anlage 3

Ich hoffe, Sie sind auch damit einverstanden. — Das
sieht so aus. Dann verfahren wir so.

Ich er6ffne die Aussprache. Das Wort erhélt zunéchst
die Kollegin Ulrike Flach.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU und der SPD)

Ulrike Flach (FDP):

Herr Prisident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ziel unseres Gesetzentwurfes, getragen von 215 Kolle-
gen aus allen Fraktionen des Bundestages, ist es, Paaren
mit genetischer Disposition fiir schwere Krankheiten zu
helfen. Die PID ist dabei ein Instrument im Rahmen der
kiinstlichen Befruchtung, das Wissen iiber Erkrankungen
der befruchteten Eizelle vermittelt, bevor sie in die Ge-
barmutter eingepflanzt wird.

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 6. Juli
2010 ist die Praimplantationsdiagnostik, kurz PID ge-
nannt, in Deutschland legalisiert worden. Der Bundesge-
richtshof hat drei Argumente fiir seine Entscheidung an-
gefiihrt:

Erstens. Das Embryonenschutzgesetz wird durch die
PID nicht verletzt; denn auch der Arzt, der eine PID
durchfiihrt, strebt die Herbeifiihrung einer Schwanger-
schaft an.

Zweitens. Die Zellentnahme zu Testzwecken stellt
kein Verwenden dar, das dem Embryonenschutzgesetz
zuwiderlduft.

Drittens. Die PID verfolgt denselben Zweck, den
§ 218 a StGB als Indikation zum Schwangerschaftsab-
bruch anerkennt. Danach ist der Abbruch nicht rechtswid-
rig, wenn er unter Beriicksichtigung der gegenwértigen
und zukiinftigen Lebensverhéltnisse der Schwangeren
angezeigt ist, um eine Gefahr fiir das Leben oder eine
Beeintrichtigung des korperlichen oder seelischen Ge-
sundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden.

Die PID verfolgt genau diesen Zweck, liebe Kolle-
gen, und zwar — weil der Embryo noch in der Petrischale
ist — auf weniger belastende Weise, als es sonst der Fall
ist. Deshalb, so der Bundesgerichtshof, wire es ein Wer-
tungswiderspruch, sie bei Strafe zu verbieten, wéhrend
der spétere und physisch und psychisch natiirlich belas-
tendere Abbruch zum gleichen Zweck erlaubt ist.

Ein Verbot wiirde die Betroffene von Gesetz wegen
zwingen, zur Abwendung einer Gefahr — Fehl- oder Tot-
geburt — eine weitaus geféhrlichere Maflnahme, ndmlich
den Schwangerschaftsabbruch nach der Einpflanzung,
tiber sich ergehen zu lassen, als es die Verwerfung des
Embryos in der Petrischale wére.

Wenn es aber, liebe Kollegen, eine mildere Abwehr
des Notstandes gibt, dann darf der Gesetzgeber die Be-
troffene nicht in eine noch schwerere Notlage bringen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Die Argumentation des Bundesgerichtshofes ist nicht
nur rechtlich nicht von der Hand zu weisen. Sie ist auch
ethisch begriindbar. Es ist ethisch nicht verantwortbar,
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der Frau ein Wissen — sogar unter Strafe — vorzuenthal-
ten, das sie in die Lage versetzen wiirde, eine selbstbe-
stimmte Entscheidung iiber die Einpflanzung zu treffen.
Alles andere wire eine Schwangerschaft auf Probe.

Bei der Entscheidung iiber die PID geht es aber nicht
nur um die richtige Anwendung von Recht. Es geht vor
allem — das ist wichtig fiir uns — um Menschen in grofer
Not. Vor einigen Wochen erhielt ich eine Mail, die ich
gern im Auszug zitieren mdchte:

Meine Frau und ich haben bereits ein gesundes
Kind, aber leider haben wir beide einen Gendefekt.
Die letzten zwei Schwangerschaftseinleitungen
mussten getitigt werden, da unser Kind nicht le-
bensfihig war (groer Wasserkopf und leider gar
kein Gehirn). Sie wissen gar nicht, wie schmerzhaft
es ist, eine Schwangerschaftseinleitung oder Fehl-
geburt zu haben. ... Wir hétten kein Problem, wenn
wir ein behindertes Kind hétten, aber bei unserer
Erbkrankheit gibt es fiir das Uberleben nur eine ge-
ringe Chance.

Liebe Kollegen, ich lese Ihnen das deshalb vor, weil
es deutlich macht, fiir wen diejenigen, die fiir eine be-
grenzte Zulassung der PID sind, eintreten: fiir Men-
schen, die sehr oft am Rande der Verzweiflung stehen,
die sich sehnlichst ein Kind wiinschen, die Hoffnung in
eine Zulassung der PID setzen und die sehr wohl — oft
auch aus tiefer christlicher Uberzeugung — verantwor-
tungsbewusst mit dieser ethischen Frage umgehen.

Was aber wollen wir, die fiir eine begrenzte Zulassung
sind? Auch wir 6ffnen nicht alle Tiiren fiir die PID. Es
gibt kein Recht auf PID, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. Sie bleibt grundsétzlich verboten, aber es soll Aus-
nahmen geben.

Die erste Ausnahme soll gelten, wenn bei Eltern oder
bei einem Elternteil aufgrund genetischer Veranlagung
eine hohe Wahrscheinlichkeit fiir eine schwerwiegende
Erbkrankheit besteht, die zu einer Tot- oder Fehlgeburt
fiihrt. Als hohe Wahrscheinlichkeit gelten international
25 bis 50 Prozent.

Zweite Ausnahme: wenn eine hohe Wahrscheinlich-
keit fiir eine schwere Erbkrankheit besteht, die sich aber
erst spater manifestiert, also erst spéter ausbricht. Hier
grenzen wir uns von anderen ab, die sagen, eine spdtma-
nifestierende Krankheit soll nur dann eine PID legitimie-
ren, wenn sie innerhalb des ersten Lebensjahres des Kin-
des ausbricht. Das halten wir fiir eine willkiirliche
Grenzziehung, die in der Realitdt nicht umzusetzen ist,
weil es unterschiedliche Krankheitsverldufe ein und der-
selben Krankheit gibt.

Eine begrenzte Zulassung der PID bedeutet keinen
ethischen und quantitativen Dammbruch. Das belegen
die Erfahrungen aus vielen anderen Léndern, die uns
umgeben. In Grofbritannien gab es im Jahre 2008 ganze
214 Fille, in denen PID angewandt wurde. Das sind
0,42 Prozent aller kiinstlichen Befruchtungen im Jahr. In
Frankreich waren es 320 Fille. Der Deutsche Ethikrat
hat zu Recht in seiner Stellungnahme darauf hingewie-
sen, dass eine Entscheidung fiir die PID nicht automa-
tisch zu einer Ausweitung fiihrt. Neue Erkenntnisse kon-

nen — das hat Frankreich gezeigt — sogar zu einer
Einschrénkung fiihren. Es ist eben nicht die Rutschbahn,
die wir, wie immer prophezeit wird, anstreben, sondern
es ist ein rechtlich sicherer und verlésslicher Weg fiir die
Familien in Not.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

In unserem Gesetzentwurf gibt es keinen Automatis-
mus fiir eine Zulassung der PID. Wir haben bewusst auf
eine Liste von Krankheitsbildern verzichtet. Vielmehr
wollen wir jede einzelne Entscheidung einer Ethikkom-
mission {liberlassen, die an eigens dafiir lizenzierten Zen-
tren eingerichtet werden soll. Damit kann die Ethikkom-
mission individuell — das ist flir uns wichtig — auf jedes
Paar und seine Not eingehen. Auch medizinische Fort-
schritte in Therapie und Behandlung kdnnen berticksich-
tigt werden. Wir wollen keine zentrale Kommission,
sondern entsprechend der foderalen Tradition unseres
Landes mehrere eigens lizenzierte Zentren. Damit wird
auch die Gruppe derjenigen Fachleute, die in die Ent-
scheidung eingebunden werden, verbreitert.

Wir sehen mit Freude, dass sich sowohl der Ethikrat
—in einer zwar knappen Mehrheit — als auch die Akade-
mie der Wissenschaften fiir eine begrenzte Zulassung
ausgesprochen haben. Auch der Wissenschaftliche Bei-
rat der Bundesdrztekammer stiitzt diese Auffassung,
wenn Professor Hepp schreibt, die Zulassung der PID sei
ethisch weniger problematisch als eine Schwangerschaft
auf Probe. Selbst in der evangelischen Kirche gibt es
deutliche Stimmen, die sich fiir eine begrenzte Zulas-
sung aussprechen.

Liebe Kollegen, ich bitte Sie, sich fiir unseren Ent-
wurf zu entscheiden, weil er Menschen wie dem Paar,
dessen E-Mail ich eben vorgelesen habe, hilft, weil er
eine konsistente Rechtslage schafft und nicht dazu fiihrt,
dass wir erneut eine Diskussion iiber den § 218 fiihren
miissen, und weil er nicht zu einem Dammbruch fiihrt,
weder von der Fallzahl her noch hinsichtlich einer Auf-
weichung ethischer Standards. Es ist eine Entscheidung
zugunsten der Frauen und ihrer Familien, es ist eine Ent-
scheidung gegen die Qual der Abtreibung, und es er-
leichtert die Entscheidung genetisch belasteter Eltern fiir
ein Kind.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Dr. Giinter Krings ist der nidchste Redner.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der FDP)

Dr. Giinter Krings (CDU/CSU):

Herr Prisident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich werbe heute fiir ein konsequentes Verbot der
Praimplantationsdiagnostik. Die Befiirworter, die sich
sicherlich ebenso wenig wie wir, die Antragsteller eines
Verbotes, die Entscheidung leicht gemacht haben — im-
merhin haben sich {iber 400 Abgeordnete des Deutschen
Bundestages bereits heute fiir einen der drei Antrage ent-
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schieden —, begeben sich nach meiner, nach unserer
Uberzeugung auf ein sehr abschiissiges Terrain. Das be-
legen aus unserer Sicht Erfahrungen in den allermeisten
europdischen und auflereuropdischen Landern. Das, was
einmal als eingegrenzte Zulassung der PID begonnen
hat, ist in vielen Landern ein Stiick weit zulasten der
Embryonen gegangen, weil die Grenzen verschoben
worden sind.

Frankreich galt in der Tat bis vor einiger Zeit noch als
Beispiel fiir eine restriktive Zulassung, bis wir vor weni-
gen Wochen zur Kenntnis nehmen mussten, dass in
Frankreich bereits die Erzeugung eines Rettungsge-
schwisterkindes speziell zum Zwecke der Stammezell-
spende fiir sein Geschwisterkind zugelassen worden ist.

Deshalb wollen wir die Rechtslage wiederherstellen,
wie sie aufgrund der Uberzeugung der allermeisten Ju-
risten sowie der allermeisten Abgeordneten dieses Hau-
ses bis in den Juli 2010, also vor der Entscheidung des
Bundesgerichtshofes, gegolten hat: das Verbot der PID.
Das schlagen wir vor, weil wir der Uberzeugung sind,
dass weder der Gesetzgeber noch eine Kommission oder
Kammer noch der einzelne Arzt {iber lebenswertes oder
nicht lebenswertes Leben entscheiden darf.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Wir sind der festen Uberzeugung, dass derjenige, der
meint, PID eingrenzen zu kénnen, dann auch klar sagen
muss, wen er ganz konkret ausgrenzen will. Wer PID
eingegrenzt zulassen will, muss dann auch offenlegen,
welche Formen der Erkrankung und welche Behinderun-
gen in Zukunft aussortiert werden sollen.

Fiir uns ist der Embryo keine verfligbare Sache, die
man nach der Feststellung von Mingeln einfach verwer-
fen darf. Wir halten es mit dem Bundesverfassungsge-
richt, das sehr klar festgestellt hat: ,,Wo menschliches
Leben existiert, kommt ihm Menschenwiirde zu.*“ Ent-
scheidend dabei ist der Zeitpunkt des Beginns des
menschlichen Lebens. Nach unserer Uberzeugung, nach
meiner personlichen Uberzeugung, ist die Verschmel-
zung von Ei und Samenzelle immer noch die grofite Za-
sur in dem Entwicklungsprozess des menschlichen Le-
bens. Wir diirfen bei der Festlegung des Beginns von
menschlichem Leben kein Risiko eingehen. Es ist sozu-
sagen eine ethische Klugheitsregel, im Zweifelsfall fiir
das Leben — in dubio pro vita — zu entscheiden, und nicht
einen spiteren Zeitpunkt anzunehmen, nur weil er be-
quemer ist, um bestimmte medizinische Mallnahmen zu-
lassen zu kdnnen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
FDP und der LINKEN)

Dieser Satz ,,in dubio pro vita® gilt, wie ich finde, in be-
sonderer Weise fiir den Embryo in der Petrischale. Er ist
von Natur aus, anders als der Embryo im Mutterleib, be-
sonders schutzlos. Deswegen ist der Gesetzgeber, des-
wegen sind gerade wir besonders gefordert, ihm Schutz
zu gewéhren.

Meine Damen und Herren, mit allen Kollegen in die-
sem Hause sehen wir auch die schwierige Situation der

Eltern, die, etwa nach einer Fehlgeburt, den Wunsch
nach einem gesunden Kind haben. Diesen Wunsch kon-
nen wir natiirlich verstehen. Das ist iibrigens auch der
Grund, warum wir von Anfang an klar gesagt haben,
dass wir in Bezug auf die Eltern keine Strafandrohung
vorsehen wollen. Es gilt aber: Das Leid dieser Eltern
entspringt nicht einer existenziellen Konfliktsituation,
wie sie bei manchen Schwangerschaften vorliegt. Die
PID ist ein im Labor vorgenommener, von Medizinern
geplanter und gesteuerter Vorgang. Wer das mit den
Konfliktsituationen vergleicht, die Schwangere viel-
leicht auch bei ungeplanten Schwangerschaften erleben,
der geht an deren Situation voll vorbei.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD, der FDP und der LINKEN)

Ebenfalls gilt: So verstidndlich der Wunsch nach einem
gesunden Kind ist — Wiinsche gehen nicht vor Rechte.
Der Wunsch nach einem Kind kann nicht das Lebens-
recht des Embryos tiberspielen.

Lassen Sie mich noch ein letztes Argument vortragen:
Das Embryonenschutzgesetz sieht aus gutem Grund vor,
dass in jedem Zyklus einer Schwangeren maximal drei
Eizellen befruchtet werden konnen. Alle Experten sagen
allerdings: Wenn man iiberhaupt die Chance haben will,
in den Féllen der PID erfolgreiche Einpflanzungen vor-
zunehmen, um spdter ein Kind gebdren zu konnen,
miisste diese Zahl verdreifacht werden, also von drei auf
neun gehen.

Der Antrag des Kollegen Rospel sieht das in aller Of-
fenheit vor. Das ist an dieser Stelle zumindest ein ehrli-
cher Ansatz. Ich befiirchte allerdings Folgendes: Wenn
wir diesen Weg gehen, fiihrt das dazu, dass wir die
Menge der sogenannten iiberschiissigen befruchteten Ei-
zellen deutlich vermehren und dass die Begehrlichkeiten
aus der wissenschaftlichen Forschung, ja selbst aus der
Wirtschaft, stark anwachsen werden. Dem miissen wir
einen Riegel vorschieben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
FDP und der LINKEN)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege.

Dr. Giinter Krings (CDU/CSU):

Lassen Sie uns gemeinsam verhindern, dass Men-
schen zu Richtern werden {iber lebenswertes und nicht
lebenswertes Leben. Deswegen bitte ich Sie: Unterstiit-
zen Sie unseren Antrag auf ein Verbot der PID.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Haus)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhilt nun der Kollege René Rospel.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)
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René Rospel (SPD):

Herr Préisident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Uns wurden bisher zwei Gesetzentwiirfe vorge-
stellt. Die ihnen zugrunde liegenden Positionen sind,
glaube ich, jede fiir sich sehr gut begriindbar und nach-
vollziehbar. Diese Positionen stellen in dieser Debatte
aber auch zwei unterschiedliche, ja gegensitzliche Pole
dar. Wenn Sie es mir erlauben, mochte ich hinzufiigen:
Diese beiden Positionen spiegeln das Dilemma wider, in
dem ich mich seit vielen Jahren bewege.

Auf der einen Seite kann ich die Sorgen, die Note, die
Angste und das Leid derjenigen sehr gut verstehen, die
bereits ein Kind wegen einer Behinderung oder einer
schweren Erkrankung verloren haben. Ich kann auch
verstehen, wenn diejenigen, die all ihre Kraft und Liebe
fiir das Leben mit einem behinderten Kind aufbringen
miissen und wollen, sagen: Wir haben keine Kraft fiir ein
zweites Kind mit einer Behinderung, aber wir wiinschen
uns, noch ein gesundes Kind zu bekommen. Wie viele
andere habe auch ich lange mit mir gerungen, welche
Losung wir diesen Menschen anbieten kdnnen. Das indi-
viduelle Leid ist nachvollziehbar.

Dieses Thema haben wir im Rahmen einer Enquete-
Kommission bereits vor einem Jahrzehnt behandelt. Wir
haben {iberlegt, wie wir Menschen mit bestimmten
schwerwiegenden Erkrankungen oder Erbkrankheiten
helfen kénnen, ohne Grenzen zu iiberschreiten. Wir ha-
ben damals Betroffene gefragt. Einige haben gesagt: Ja,
wir haben eine schwerwiegende Erbkrankheit oder
Krankheit, aber das ist fir uns kein Grund, die Pri-
implantationsdiagnostik zuzulassen. Vielleicht ist das
eine der zentralen Fragen: Aus wessen Sicht ist eine Er-
krankung schwerwiegend? Aus der Sicht des Betroffe-
nen, der mit dieser Krankheit zurechtkommen muss,
oder aus Sicht desjenigen bzw. derjenigen, der bzw. die
mit einem Betroffenen leben wird? Diese unterschied-
lichen Sichtweisen flihren zu einer groflen Differenz bei
der Beurteilung der Frage, was schwerwiegend ist.

Ich finde nicht, dass der Gesetzentwurf von Frau
Flach und weiteren Kolleginnen und Kollegen eine Lo-
sung des Problems darstellt. Auch die Enquete-Kommis-
sion hat dieses Problem nicht 16sen kdnnen. Ich glaube,
dass die Zulassung der Pradimplantationsdiagnostik in in-
dividuellen, nachvollziehbaren Féllen insgesamt zu einer
Ausweitung des Kataloges der Félle fiihren wird, in de-
nen eine Anwendung erlaubt ist. Ich glaube, dass das zu
einer Grenziiberschreitung fithren wird, und ich verstehe
auch nicht, warum in § 3 a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzent-
wurfs der Gruppe Flach eine quantitative Ausweitung
vorgesehen ist. Demzufolge wollen Sie ohne jede Vorbe-
dingung eine Priaimplantationsdiagnostik bei dem Ver-
dacht zulassen, dass eine Schiadigung zu einer Fehl- oder
Totgeburt fithren kann. Diese Regelung wiirde dazu fiih-
ren, dass kiinftig bei jeder kiinstlichen Befruchtung die
PID anwendbar wére. Allein deshalb halte ich Thren Ent-
wurf fiir ethisch nicht vertretbar.

Auf der anderen Seite bedeutet ein komplettes Verbot
der Priaimplantationsdiagnostik, dass Menschen, bei de-
nen aufgrund ihrer Veranlagung ein hoheres Risiko be-
steht, eine Fehl- oder Totgeburt zu erleiden, keine Lo-

sung angeboten werden kann. Insbesondere diese
Gruppe haben wir bei unserem Gesetzentwurf im Blick.
Wir vertreten keine mittlere Position. Vielleicht ist das
eher eine vermittelnde Position zwischen den beiden an-
deren Entwiirfen. Uns geht es darum, dass Frauen, die
aufgrund ihrer genetischen Veranlagung ein héheres Ri-
siko einer Fehl- oder Totgeburt in sich tragen, weil der
Embryo mit hoher Wahrscheinlichkeit geschédigt ist, die
Moglichkeit erhalten, ein lebensfédhiges Kind auszutra-
gen. Wir stellen nicht die Frage, ob ein Leben gelebt
werden darf, sondern wir stellen die Frage, ob ein Leben
gelebt werden kann. Nur in diesen und in keinen anderen
Féllen wollen wir die Mdglichkeit schaffen, dass der
Frau nicht der Embryo eingepflanzt wird, in dem unwi-
derruflich festgelegt ist, dass er nicht lebensféhig ist. Wir
wollen, dass der Embryo ausgesucht werden kann, der
eine Uberlebenschance hat. Das bedeutet, dass nicht ent-
schieden wird iber die Frage ,Lebenswert oder le-
bensunwert?*, sondern wir stellen die Frage der Lebens-
fahigkeit ins Zentrum.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Wir wollen mit unserem Entwurf Menschen, die von
Natur aus keine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen
lebensfdhigen Embryo zu bekommen, in die Lage ver-
setzen, Eltern zu werden. Ich finde, das ist ethisch recht-
fertigbar. Das ist eine begrenzte Anwendung der Préa-
implantationsdiagnostik, die wir als zuldssig ansehen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Néchster Redner ist der Kollege Peter Hintze.

Peter Hintze (CDU/CSU):

Herr Président! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Es gibt Grenzbereiche des menschlichen Lebens,
wo der Gesetzgeber zu duflerster Behutsamkeit aufgefor-
dert ist. Ich glaube, unser Thema ist so ein Grenzbereich.
Wie viel Tragik, wie viele Trinen, wie viel Leid stehen
hinter dieser Debatte? Fiir uns, die Unterstiitzer des Ent-
wurfs der Kolleginnen und Kollegen Flach, Reimann,
Hintze, Montag und Sitte, ist jedes Leben gleich wert-
voll, egal ob es von sehr kurzer Dauer ist oder ob es
lange dauert, egal ob es durch schwerwiegende Behinde-
rung beeintrichtigt ist oder ob ihm Gesundheit ge-
schenkt ist.

Die Frage, die sich uns stellt, ist eine andere. Wir rin-
gen um die Frage: Wie nehmen wir uns der Not von
Frauen an, die sich sehnlich ein Kind wiinschen, aber
iiber denen das Verhidngnis einer schweren erblichen
Vorbelastung schwebt, zum Beispiel der Not einer Frau,
die erlebt hat, wie ihr Bruder an einer genetisch beding-
ten Erstickungskrankheit gestorben ist, und die nun
groBe Angst vor einer Schwangerschaft hat? Diese
Angst bedriickt sie und macht ihren Konflikt aus. Wie
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16sen wir diesen Konflikt auf? Der Deutsche Ethikrat hat
lange dartiber beraten. Auch die Nationale Akademie der
Wissenschaften, die Juristen, die Biologen, die Medizi-
ner und die Embryologen, haben lange dariiber beraten.
Sie raten uns — der Ethikrat mit Mehrheit, die Nationale
Akademie der Wissenschaften einheitlich — Lasst fiir
diesen Personenkreis diese wichtige medizinische Hilfe
zu. Ich sage uns im Deutschen Bundestag: Lassen Sie
uns diesem Rat folgen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Ich bin der festen Uberzeugung, unser Grundgesetz,
das Gebot der Néchstenliebe und unsere Verantwortung
gebieten es, die Chancen der Medizin zu erlauben und
diesen Frauen das Ja zum Kind zu erleichtern. Wir leben
in einem freiheitlichen Rechtsstaat; darauf sind wir stolz.
Ich meine, in einem freiheitlichen Rechtsstaat ist es ein
Gebot der Menschenwiirde, dass es Frauen erlaubt ist,
verfiigbares Wissen, das ihre seelische und korperliche
Gesundheit betrifft, zu erhalten. Stellen Sie sich vor, Sie
wiren der verantwortliche Arzt und Sie wiissten, dass
der zu transferierende Embryo zur Totgeburt fiihren
wiirde. Ich glaube, Ihr eigenes Gewissen und das arzt-
liche Standesrecht wiirden es Thnen verbieten, diesen
Embryo zu transferieren.

Was schlieBen die Befiirworter des Totalverbotes dar-
aus? Sie sagen: Wir miissen ihnen das Wissen verbieten.
Allen, die sich mit Geschichte beschiftigt haben, ist klar:
Verbot von Wissen ist in der Geschichte der Menschheit
oft versucht worden, und es ist immer gescheitert. Ich
finde es moralisch, ein Wissen, das fiir die korperliche
und seelische Gesundheit von Bedeutung ist, zuzulassen.
Ich finde, es steht einem Rechtsstaat gut an, etwas mehr
Vertrauen in die Selbstverantwortung der betroffenen
Frauen und Arzte zu haben, als es bei den Verbotsbefiir-
wortern der Fall ist.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Was sind das fiir Frauen? Das sind Frauen, die sich
sehnlich ein Kind wiinschen. Das sind Frauen, die oft
schon eine oder zwei Totgeburten hinter sich haben. Das
sind Frauen, die den schweren Weg einer kiinstlichen
Befruchtung gehen. Manches in der Debatte klingt so,
als gibe es in Zukunft iiberhaupt keine natiirliche Zeu-
gung mehr — das wire ja ein Drama —, aber dazu kommt
es nicht. Es wird immer einen sehr kleinen Personen-
kreis betreffen. Auch bei all den Versuchen, Negativbei-
spiele zu finden — wir finden fiir alle Lebensbereiche Ne-
gativbeispiele, selbst fiir solche, die uns wichtig und
heilig sind —, muss man doch feststellen, dass nach zwei
Jahrzehnten dieser medizinischen Hilfe in den zivilisier-
ten Léndern, in denen sie zugelassen ist, der Nutzen
iberwiegt.

Es ist eben juristisch argumentiert worden, das
Grundgesetz unseres Rechtsstaates lege uns das Abwi-
gungsverbot ans Herz. Dies ist eine Argumentation, die
mich geradezu erschreckt. Wir kdnnen doch nicht zulas-
sen, zu sagen: Es gibt ja noch gar keinen Konflikt in der
Petrischale. — Natiirlich gibt es ihn. Wir finden es nur
besser, dass dieser Konflikt aufgeldst wird, wenn er noch
aufzuldsen ist. Wir wollen ihn gar nicht erst im Mutter-

leib entstehen und dann auf dem Riicken der Frauen und
des werdenden Kindes austragen lassen. Wir als Gesetz-
geber haben, so denke ich, die Pflicht, den betroffenen
Frauen und Eltern diese Konfliktauflosung zum friihest-
moglichen Zeitpunkt zu gestatten, und diirfen nicht das
Drama einer Abtreibung abwarten.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Ein letzter Gedanke. Man muss natiirlich eine Ent-
scheidung treffen; Kollege Krings hat das angesprochen.
Man muss die Entscheidung treffen, ob man einen Un-
terschied zwischen einem Menschen wie dir und mir und
einer entwicklungsfahigen Zelle macht. Wer diesen Un-
terschied nicht macht und sagt: ,,Eine entwicklungs-
fahige Zelle ist wie ein Mensch®, der muss sofort ent-
sprechende Gesetzentwiirfe in den Bundestag einbringen
und die Spirale verbieten. Da werden namlich jahrlich
entwicklungsfiahige Menschen zu Hunderttausenden aus
dem Korper gespiilt. Wer diesen Unterschied aber
macht, den iibrigens auch die Biologie, die Medizin und
unser ethisches Empfinden machen,

(René Rospel [SPD]: Nein!)

der muss sagen: Das Gebot der Menschenwiirde — um der
betroffenen Eltern und der betroffenen Frauen willen —
lasst uns zu einem verantwortlichen Umgang mit der
PID Ja sagen. — Dazu mochte ich Sie einladen, liebe
Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Birgitt Bender ist die nichste Rednerin.

(Beifall des Abg. Pascal Kober [FDP])

Birgitt Bender (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):

Herr Président! Meine Damen und Herren! Manche
wundern sich, dass ich fiir ein Verbot der PID eintrete.
Denn ich bin bekannt als eine Frau, die immer dafiir ge-
kédmpft hat, dass der Staat auf den Zwang verzichtet, aus
einer unerwiinschten Schwangerschaft ein unerwiinsch-
tes Kind werden zu lassen, die also fiir das Entschei-
dungsrecht der Frau eingetreten ist. Inzwischen ist es so-
wohl Gesetz als auch gesellschaftlicher Konsens, dass
der Staat unter gewissen Rahmenbedingungen in den
ersten drei Monaten einer Schwangerschaft eine Abtrei-
bung nicht kriminalisiert. Gleichzeitig bin ich fiir ein
Verbot des Genchecks im Reagenzglas. Ich sehe darin
keinen Widerspruch. Das eine ist die geduldete Entschei-
dung gegen unbekanntes Leben im eigenen Kdrper, weil
einer Frau zu einem bestimmten Zeitpunkt das Leben
mit einem Kind nicht zumutbar erscheint. Das andere ist
die bewusste und gewollte, ndmlich kiinstliche Erzeu-
gung von mindestens acht Embryonen zu dem Zweck
des Aussortierens. Diejenigen Embryonen, die nicht ge-
sund genug erscheinen, um dem Kinderwunsch zu genii-
gen, werden verworfen, wie es heif3t.

Ja, es geht dabei um den individuell durchaus nach-
vollziechbaren Wunsch nach einem gesunden Kind.
Aber das Verfahren der PID ist letztlich eine Entschei-
dung — darum sollte sich niemand herumdriicken — iiber
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den Wert von jeweils mindestens achtfachem Leben.
Herr Hintze, es geht dabei nicht um das Wissen. Wir
wollen nicht die genetische Beratung, die potenzielle El-
tern um ihr Risiko wissen ldsst, verbieten. Worum es uns
geht, ist die Option auf Selektion. Diese wiirde unsere
Gesellschaft verdndern. Deswegen wollen wir sie ver-
hindern.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Meine Damen und Herren, wir sollten ndher hin-
schauen, was das Versprechen eines gesunden Kindes
flir die betroffenen Frauen bedeutet. Die Hormonbe-
handlung ist mit hohen Risiken verbunden. Auflerdem
ist sie intensiver als bei einer normalen Reagenzglasbe-
fruchtung, weil man fiir dieses Verfahren mehr Eizellen
braucht. Hochstens zwei von zehn Frauen haben nachher
iiberhaupt ein Kind. Die wenigen Schwangerschaften,
die entstehen, sind hdufig Mehrlingsschwangerschaften.
Das Risiko von Friihgeburten ist hoch. Machen wir uns
doch nichts vor: Es findet bei solchen Schwangerschaf-
ten eine engmaschige prinataldiagnostische Uberwa-
chung statt, und spéte Abtreibungen sind mitnichten aus-
geschlossen. Das sehen wir in anderen Léndern.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Wieso, frage ich die Befiirworter der PID, soll eine Frau
in Zukunft eigentlich den Mut finden, sich fiir ein abseh-
bar behindertes Kind zu entscheiden, wenn sie Anwiirfe
fiirchten muss, die da lauten: Das hétte doch nicht pas-
sieren miissen?

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Einige hier im Haus mogen in der PID einen Zuge-
winn an Freiheit fiir die Frauen erkennen. Ich sehe in
erster Linie die Gefahr hohen sozialen Drucks fiir
Frauen, sich einem solchen Verfahren zu unterziehen,
und fiir die Gesellschaft als Ganzes den drohenden Ver-
lust der Bereitschaft zum Miteinander, egal wie gesund,
krank oder behindert wir sind. Beide Tendenzen mochte
ich gerne verhindern.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhélt die Kollegin Priska Hinz.

(Beifall bei Abgeordneten des BUND-
NISSES 90/DIE GRUNEN, der SPD und der
FDP)

Priska Hinz (Herborn) (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN):

Herr Prisident! Meine Damen und Herren! Die PID
ist seit dem Gerichtsurteil im letzten Jahr erlaubt und da-
mit vollig ungeregelt. Jetzt stellt sich die Frage: Wenn
man eine Regelung trifft, soll man dann wieder zu dem
Verbot zuriickkehren, von dem wir alle annahmen, dass
es galt, oder soll man die PID zulassen? Ich tue mich
schwer, die PID wieder vollstindig zu verbieten, weil
ich sehe, dass es durchaus einzelne Fille von Paaren
gibt, denen man den medizinischen Fortschritt, den es
mit der PID gibt, nicht vorenthalten sollte. Es ist aber
eine schwierige Gratwanderung.

Ich moéchte nicht, dass Frauen begriinden miissen, wa-
rum sie ein behindertes Kind zur Welt bringen, obwohl
die PID erlaubt ist. Aulerdem mochte ich nicht, dass die
Auffassung bei uns gesellschaftsfahig wird, dass man
mit dieser Krankheit leben kann, mit jener nicht. Ich
mochte auch nicht, dass sich Behinderte in unserer Ge-
sellschaft ausgegrenzt fithlen. Deswegen geht es in unse-
rem Gesetzentwurf nicht um die Frage, ob das Leben mit
einer Krankheit oder Behinderung lebenswert ist, son-
dern um die Frage, ob ein Leben lebensfdhig, iiberle-
bensfahig ist. Damit wollen wir Paaren die Mdglichkeit
erdffnen, tiberhaupt Kinder zu bekommen, die sonst auf-
grund einer genetischen Vorbelastung nur Fehl- oder
Totgeburten zu erleiden hétten.

Frau Flach, ich fand es interessant, dass Sie aus der
E-Mail, die auch wir bekommen haben, zitiert haben. Die
Frau, die da geschrieben hat, pladiert fiir die Variante un-
seres Gesetzentwurfs; denn sie hat eine genetische Vor-
belastung, die zu Tot- und Fehlgeburten fiihrt. Genau das
berticksichtigen wir in unserem Gesetzentwurf. Die be-
troffene Frau pladiert nicht fir die PID, um generell
schwere Behinderungen auszuschlie3en.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN und der SPD)

Mit unserem Gesetz wiren ihr die entsprechenden Mog-
lichkeiten gegeben.

Ich finde, dass Ihr Gesetzentwurf, Frau Flach und
Herr Hintze — ich habe ldnger mit Thnen dariiber disku-
tiert —, deshalb zu weit geht, weil ich die Formulierung
»schwere Behinderungen zu erkennen® fiir allzu dehnbar
halte. Was ist eine schwere Behinderung? In Grofibritan-
nien ist das inzwischen die erbliche Veranlagung fiir eine
Darmkrebserkrankung, die aber heilbar ist. Es kann doch
nicht in unserem Sinne sein, dass die PID bei solchen
Féllen angewendet wird.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Sie sollte auch nicht bei spatmanifestierenden Krankhei-
ten angewendet werden, wie es in IThrem Gesetzentwurf
steht. Das ist bei uns im Gendiagnostikgesetz aus guten
Griinden verboten. Wir hétten dann zwei Rechtssysteme,
die sich diametral gegeniiberstiinden. Es kann doch nicht
im Sinne des Gesetzgebers sein, dass die Diagnose einer
spatmanifestierenden Krankheit im Rahmen der Pri-
nataldiagnostik ausgeschlossen wird — man kennt den
medizinischen Fortschritt gar nicht; wir wissen nicht, ob
diese Krankheit in 20 oder 30 Jahren therapierbar ist —,
wiahrend wir bei der PID Embryonen verwerfen. Das
halten wir fiir grundfalsch.

(Beifall bei Abgeordneten des BUND-
NISSES 90/DIE  GRUNEN, der CDU/CSU
und der SPD)

Ich mdchte noch zu dem Argument kommen, dass
durch die Pradimplantationsdiagnostik Abtreibungen ver-
hindert werden. Wenn wir ins Ausland sehen, dann er-
kennen wir: Dem ist mitnichten so. Wir wissen aufgrund
entsprechender Daten, dass in 52 Prozent der Fille, in
denen die PID durchgefiihrt wird, hinterher auch die Pra-
nataldiagnostik durchgefiihrt wird und dass in Landern
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wie Frankreich die Abbruchrate steigt, obwohl dort die
PID eingefiihrt wurde. Das heif3it: Es ist nicht so, dass
Abbriiche dadurch vermieden werden.

In Deutschland erfolgten 2010 3 Prozent aller Abbrii-
che als Spétabbriiche aufgrund medizinischer Indikatio-
nen. Das heifit doch, dass — und das wissen wir auch —
sehr oft erst im Verlauf der Schwangerschaft spontane
Fehlbildungen entstehen. Diese kann man in der Petri-
schale liberhaupt nicht erkennen. Von daher wiirde auch
in Deutschland, wenn die PID umfassend eingefiihrt
wiirde, hinterher eine Pranataldiagnostik stattfinden, und
Spétabbriiche wéren trotzdem Alltag und Wirklichkeit.
Von daher ist die PID hier kein geeignetes Mittel.

(Beifall bei Abgeordneten des BUND-
NISSES 90/DIE  GRUNEN, der CDU/CSU
und der SPD)

Aus all dem folgt fiir mich: In einzelnen Fillen, dann,
wenn wir abgrenzen konnen — das ist medizinisch mog-
lich —, dann, wenn Fehl- und Totgeburten entstehen wiir-
den, kdnnen wir aufgrund des medizinischen Fortschritts
helfen, und hier sollten wir Hilfe auch nicht verweigern.
Wir sollten aber keine Ausdehnung zulassen, und wir
sollten nicht entscheiden, was lebenswert oder nicht le-
benswert ist. Vielmehr sollten wir uns fiir die Embryo-
nen entscheiden, die lebensfihig sind. Ich glaube, eine
solche Entscheidung konnten wir als Gesetzgeber in der
Gesellschaft auch gut vertreten.

Danke schon.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhilt nun die Kollegin Dr. Carola Rei-
mann.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dr. Carola Reimann (SPD):

Herr Prasident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das
Thema Praimplantationsdiagnostik begleitet mich seit
Beginn meiner Tétigkeit als Bundestagsabgeordnete.
Meine allererste Rede habe ich im Oktober 2000 genau
zu diesem Thema gehalten, allerdings zu nachtschlafen-
der Zeit und vor relativ leerem Haus. Seitdem hat sich
einiges in der Medizin, aber noch mehr in der Rechtspre-
chung getan. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes
vom Juli letzten Jahres ist in Deutschland in Sachen PID
derzeit alles erlaubt. Genau das wollen wir alle hier im
Hause nicht. Deswegen pladiert meine Gruppe fiir eine
begrenzte Zulassung der Praimplantationsdiagnostik. Zu
diesem Zweck mochten wir das Embryonenschutzgesetz
andern.

Unser Entwurf sieht Folgendes vor: Die PID wird im
Embryonenschutzgesetz grundsétzlich verboten. Davon
kann aber in zwei Ausnahmesituationen abgewichen
werden, und zwar erstens wenn aufgrund einer erblichen
Vorbelastung eines Elternteils eine hohe Wahrscheinlich-
keit besteht, dass das Kind ebenfalls diese schwerwie-
gende Erberkrankung aufweisen wird, oder zweitens
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Totgeburt oder

Fehlgeburt aufgrund einer schwerwiegenden geneti-
schen Schidigung des Embryos droht. Dann soll die
Moglichkeit einer PID im Einzelfall gegeben werden,
wenn eine Ethikkommission nach Beratung des indivi-
duellen Falles zu einem positiven Votum kommt, und
dann auch nur unter restriktiven Bedingungen und natiir-
lich nur in lizenzierten Zentren. Eine Pradimplantations-
diagnostik darf nur nach einer medizinischen und
psychosozialen Beratung und natiirlich nur durch ent-
sprechend spezialisiertes Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Kolleginnen und Kollegen, ich bin fiir eine begrenzte
Zulassung der PID, weil ich es schon immer unangemes-
sen und schwer ertriaglich fand, den betroffenen Paaren
keinerlei Hilfe anbieten zu konnen, auch dann nicht,
wenn sich die Frau auf die zusétzlich belastende kiinst-
liche Befruchtung einlésst. Das ist, Kollege Krings, kein
bequemer Weg. Denn es handelt sich um Paare, bei de-
nen die Frauen auch auf ,normalem* Weg schwanger
werden konnten. Bisher 14sst man diese Paare sehenden
Auges, was ihr Risiko angeht, in einen Schwanger-
schaftskonflikt laufen. Gerade solche Schwangerschaf-
ten werden dann intensiv mit Diagnostik begleitet, was
bei einem positiven Befund zu einem schwerwiegenden
Konflikt fiihrt. Das ist nicht wegzudiskutieren. Ich finde,
eine Schwangerschaft auf Probe ist Frauen nicht zuzu-
muten. Das halte ich fiir frauenverachtend.

(Beifall bei Abgeordnetep der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Das ist vermeidbares Leid.

Die Kollegen Rospel und Hinz wollen die Praimplan-
tationsdiagnostik noch stirker als wir begrenzen. Diese
Begrenzung halte ich jedoch fiir hochst problematisch.
Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Die Deutsche
Gesellschaft fiir Humangenetik beurteilt den Gesetzent-
wurf der Kollegen folgendermaf3en — ich zitiere —:

Ein solcher Entwurf geht leider an der Realitit der
genetischen Beratung und génzlich an der Lebens-
situation betroffener Familien vorbei. Es ist nicht
richtig, dass nur in seltensten Fillen zu erwarten ist,
dass eine genetische Disposition zum Tod des Kin-
des nach etwa zehn oder elf Monaten fiihrt.

Das hétte nach Meinung der Humangenetiker eine nicht
vertretbare Ausgrenzung von hochbelasteten Familien
zur Folge. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, we-
der eine Liste von Erkrankungen zu erstellen noch Aus-
grenzungen einzelner Erkrankungen — das gilt auch fiir
spatmanifestierende Erkrankungen — vorzunehmen. Eine
Begrenzung auf ein bestimmtes Lebensstadium ist mei-
ner Meinung nach medizinisch unrealistisch und ethisch
oft problematisch.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN sowie des Abg. Peter Hintze [CDU/
CSuU))

Kolleginnen und Kollegen, es gibt kein Recht auf ein
gesundes Kind; das ist klar. Es gibt aber auch die medizi-
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nischen Méoglichkeiten. Fiir mich steht die Frage im
Raum, mit welchem Recht wir als Gesetzgeber die Nut-
zung medizinischer Mdglichkeiten und Hilfe nicht nur
verweigern, sondern Arzten und Paaren unter Strafe ver-
bieten wollen. Ich meine, in diesem Fall haben wir als
Gesetzgeber dieses Recht nicht. Viele der Betroffenen
haben eine unvorstellbare Leidensgeschichte hinter sich.
Deswegen wollen wir Eltern mit genetischer Disposi-
tion, die einen Kinderwunsch haben und bereit sind, eine
zusétzlich belastende kiinstliche Befruchtung auf sich zu
nehmen, im Einzelfall die Nutzung der Prdimplanta-
tionsdiagnostik ermdglichen.

Danke.

(Beifall bei Abgeordnetep der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Néchste Rednerin ist die Kollegin Ulla Schmidt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Ulla Schmidt (Aachen) (SPD):

Herr Président! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die
heutige Debatte gehort zu den Debatten, die am schwie-
rigsten zu fiihren sind und in denen es sehr schwierig ist,
eine Entscheidung zu treffen. Denn keine einzige Ent-
scheidung kann allen gerecht werden. Auf der einen
Seite steht das Leid der betroffenen Eltern, die genetisch
vorbelastet sind und den Wunsch nach einem gesunden
Kind haben. Auf der anderen Seite steht die Angst, dass
wir Grenzen {iberschreiten. Ich glaube, die Zerrissenheit
in der Debatte und auch die Breite dieser Debatte spie-
geln sich in allen drei Gesetzentwiirfen, die heute zur
Diskussion stehen, wider. Denn auch diejenigen, die fiir
die Zulassung der Pradimplantationsdiagnostik sind, wol-
len keine unbegrenzte Zulassung; sie ringen vielmehr
um die Grenzen. Das bewegt alle in der Debatte. Es zeigt
sich, dass es sehr schwierig ist, die Entwiirfe — auch die,
die eine begrenzte Zulassung vorsehen — mit dem gelten-
den Embryonenschutzgesetz in Einklang zu bringen.

1990 hat der Bundestag sich in der Debatte und mit
der Entscheidung iiber das Embryonenschutzgesetz ge-
nauso schwergetan wie in der heutigen Debatte. Aber
iiber 20 Jahre hat getragen, dass wir mit dieser Entschei-
dung den Beginn der Wiirde und der Schutzwiirdigkeit
des menschlichen Lebens von Anfang an festgelegt ha-
ben. Das halte ich fiir richtig. Wenn man mich fragt, ob
von einer Entscheidung zur begrenzten Zulassung der
Praimplantationsdiagnostik auch die Wiirde des einzel-
nen Embryos und damit des menschlichen Lebens, das
schlief3lich ein Prozess ist — es ist nicht einfach da, son-
dern es entwickelt sich —, betroffen ist, dann sage ich ein-
deutig Ja. Es ist die Wiirde der Embryonen betroffen, die
nach einer Untersuchung verworfen werden, weil sie ein
hohes Risiko von schweren Erkrankungen oder Behinde-
rungen aufweisen. Aber es ist auch die Wiirde desjenigen
Embryos betroffen, der sich nach einer PID weiterentwi-
ckeln darf; denn er darf sich nur weiterentwickeln, weil

er keine genetischen Vorbelastungen und Einschrankun-
gen aufweist. Fiir mich ist damit das Prinzip einge-
schriankt, dass jedes Leben sich um seiner selbst willen
entwickeln darf.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Ich weil3, dass es schwierig ist, zu argumentieren — auch
die Kollegin Reimann hat das gesagt —, dass es kein
Recht auf ein gesundes Kind gibt. Die Eltern, die betrof-
fen sind, wollen das nicht héren. Aber ich weill wohl,
dass es ein Recht des Kindes gibt, um seiner selbst wil-
len geliebt zu werden und um seiner selbst willen zur
Welt gekommen zu sein.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Deshalb bedeutet ein Abgehen von dem, was in den letz-
ten 20 Jahren fiir uns gegolten hat, fiir mich einen Para-
digmenwechsel in unserem Wertekanon. Ich negiere da-
bei iiberhaupt nicht die Wiinsche von Eltern, die durch
diese Methode die Hoffnung haben, vielleicht ein erblich
nicht belastetes Kind zur Welt zu bringen.

Ich personlich habe auch viele Briefe bekommen und
Gespriche mit Eltern behinderter Kinder gefiihrt und de-
ren Sorge und Furcht erfahren, ob denn ihr behindertes
Kind das gleiche Recht hat, zu leben wie andere, ob ihr
behindertes Kind die gleiche Wertigkeit hat, zu leben
wie andere. Ich habe auch schwerbehinderte und schwer
kranke Menschen getroffen, die sagen: Werden wir nicht
durch eine solche Diskussion auf unsere Defizite be-
schriankt? Haben wir nicht das Recht, genauso teilzuha-
ben? Wir betrachten unser Leben auch mit seinen Behin-
derungen und Einschrinkungen als lebenswert. Wir
wollen leben, wir wollen teilhaben, und wir wollen mit-
machen. — Ich gestehe Thnen, Herr Hintze, zu und weil3,
dass auch Sie das nicht anders sehen. Wenn wir aber die
Praimplantationsdiagnostik nach Abwagung aller Argu-
mente zulassen, dann ist fiir mich ganz eindeutig, dass
bei der Prdimplantationsdiagnostik die Selektion am An-
fang steht. Der Wunsch, ein gesundes Kind zur Welt zu
bringen, setzt voraus, dass dem Leben, das nicht die ent-
sprechenden Eigenschaften hat, das Recht genommen
wird, sich weiterzuentwickeln. Das ist fiir mich der
Hauptgrund, warum ich fiir ein generelles Verbot bin
und warum ich dafiir bin, dass die bisherige Rechtspre-
chung weiterentwickelt wird, und zwar in dem Geist, in
dem der Deutsche Bundestag 1990 das Embryonen-
schutzgesetz auf den Weg gebracht hat.

Danke schon.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Patrick Meinhardt erhélt nun das Wort.

Patrick Meinhardt (FDP):

Sehr geehrter Herr Président! Verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Die Frage der Praimplantationsdiagnostik
ist ein ethisch hochsensibles Thema. Deswegen ist es
auch gut, dass wir uns im Deutschen Bundestag Zeit fiir
eine ausfiihrliche, inhaltstiefe Debatte nehmen. Jeder
von uns ist bei dieser ganz schwierigen Entscheidungs-
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findung ein Suchender und ringt um eine Losung, die
den Lebensschutz des Embryos als Grundlage seiner
ethischen Entscheidungsfindung sieht. Zugleich bringt
es aber auch der Prises der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Nikolaus Schneider, auf den Punkt, wenn
er formuliert — ich zitiere —:

Ich habe viel Sympathie fiir das Bestreben, die PID
unter eng gefassten Bedingungen zuzulassen, sie
also nur dann zu erlauben, wenn die Eltern die An-
lage zu schwersten Erbkrankheiten in sich tragen
und die stark begriindete Gefahr besteht, dass sie
diese Krankheiten an ihr Kind weitergeben.

Berechtigterweise formuliert er dann weiter:

Natiirlich besteht die Gefahr, dass jede gesetzliche
Eingrenzung nach und nach ausgehdhlt wird, des-
halb muss ein Gesetz in Sachen PID sehr sorgsam
bedacht werden.

Genau daran orientiert sich der Gesetzentwurf zur iu-
Berst eng begrenzten Zulassung der Prdimplantations-
diagnostik; denn es ist ein Gebot der Menschlichkeit,
auch das harte Schicksal der Eltern zu beriicksichtigen,
die die Anlagen schwerster Erbkrankheiten in sich tra-
gen.

Vor diesem Hintergrund haben wir, die Initiatoren
dieses Gesetzentwurfs — René Rospel, Priska Hinz, Nor-
bert Lammert und ich —, uns dafiir entschieden, bei unse-
rem Gesetzentwurf die Lebensfahigkeit des Embryos in
den Mittelpunkt zu stellen. Bei Paaren, die die geneti-
sche Veranlagung dafiir haben, dass die Gefahr einer
Totgeburt oder eines frilhen Todes des Kindes besteht,
soll eine Prdimplantationsdiagnostik ausnahmsweise,
unter strengen Auflagen, mit Beratungspflicht in einem
lizenzierten Zentrum und unter Beteiligung einer Ethik-
kommission ermdglicht werden.

Gerade fiir mich als Christ ist es bei dieser Frage zen-
tral wichtig, die Balance zwischen der Ethik des Lebens
und der Ethik des Helfens zu finden. Genau deswegen
gilt: Es darf keine Biichse der Pandora gedffnet werden,
es geht nicht um Designerbabys, und es darf deswegen
auch keine Krankheitenkataloge geben. Fiir mich miissen
zwei Sachverhalte klar ausgeschlossen sein. Erstens. Es
darf keine Durchfiihrung einer Praimplantationsdiagnos-
tik geben, wenn die Krankheit, die gesucht wird, erst im
spéteren Lebensverlauf auftreten wird, sogenannte spat-
manifestierende Krankheiten. Zweitens. Bei unserem
Entwurf ist die genetische Disposition der Eltern die
Grundvoraussetzung fiir die Durchfithrung einer Préim-
plantationsdiagnostik. Deswegen schlieen wir in unse-
rem Gesetzentwurf aus, aktiv nach Trisomien oder Mo-
nosomien zu suchen. Mit unserem Gesetzentwurf
wollen wir Thnen allen einen dritten Weg fiir eine ver-
antwortungsbewusste Anwendung der Pridimplanta-
tionsdiagnostik in einem eng begrenzten Rahmen anbie-
ten.

Schon bei meiner Rede zur Stammzellendebatte habe
ich auf Professor Klaus Tanner von der Universitét
Halle-Wittenberg verwiesen, der in einer solch ethisch
sensiblen Debatte formuliert hat:

Parlamentarische Kompromissbildung ist in solch
einer Situation kein schwéchliches Kapitulieren,
sondern Ausdruck des Ethos der parlamentarischen
Demokratie ...

Wir alle haben auf diese Fragen keine Antworten, die
uns zu 100 Prozent zufriedenstellen. Vielmehr steht je-
der von uns vor dem Dilemma, eine Wertung vornehmen
zu miissen. Nicht zuletzt die Debatte im Ethikrat, die von
innerer Tiefe getragen worden ist, hat deutlich gemacht,
wie schwer eine solche Entscheidungsfindung ist. Umso
dankbarer bin ich als Abgeordneter fiir die grofle Sach-
kenntnis, den gegenseitigen Respekt und das hohe Mal3
an ethischer Sensibilitdt, mit dem wir heute die Debatte
fithren. Es zeigt, dass sich der Deutsche Bundestag der
tiefen gesellschaftlichen Dimension dieses Themas du-
Berst bewusst ist. Eine solche Debattenkultur — nicht an
Fraktionsgrenzen gebunden — bringt uns wieder zu dem
Kern unseres demokratischen Parlamentarismus, als frei
gewdhlte Abgeordnete um den bestmoglichen Weg zu
ringen.

Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und der LINKEN)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Die Kollegin Dr. Petra Sitte hat nun das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN sowie
der Abg. Ulrike Flach [FDP])

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE):

Herr Prisident! Meine Damen und Herren! Seit der
Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom Juli 2010 die
PID als zuldssig bewertet hat, sind in diesem Land bewe-
gende Diskussionen dazu gefiihrt worden. Bisweilen
entdecke ich dabei auch fehlerhafte Annahmen und feh-
lerhafte Bewertungen. Es ist nach wie vor viel aufzukla-
ren. Mich trifft allerdings bis heute ins Mark, wenn Be-
flirworter der PID-Zulassung in eine Traditionslinie mit
Euthanasieverbrechen der Nationalsozialisten gestellt
werden.

(Dr. Giinter Krings [CDU/CSU]: Wer hat das
denn getan?)

Ich habe mich mit dieser Problematik intensiv auseinan-
dergesetzt; viele andere in diesem Haus haben das auch
getan. Daher weil} ich, dass dieser Vorwurf jeglicher dif-
ferenzierter Diskussion die Grundlage entzieht. Und wie,
frage ich mich, muss das erst auf Menschen bzw. Paare
wirken, die eine PID erwégen?

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der
SPD, der FDP und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

SchlieBlich fillen sie doch eine hichst individuelle Ent-
scheidung, der keinerlei populationsgenetische Motive
unterstellt werden kdnnen.

Meine Damen und Herren, ich glaube, Politikerinnen
und Politiker sollten nicht allein nach ihrer personlichen
Haltung zur PID entscheiden. Vielmehr muss das von
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uns zu beschlieBende Gesetz die Breite verschiedener
ethischer Positionen spiegeln, und diese reichen nun ein-
mal von einem Verbot {iber eine begrenzte bis zur génzli-
chen Freigabe der PID. Diese Positionen sind glaubens-
gebunden oder basieren auf naturphilosophischen oder
atheistischen Auffassungen von Natur und menschli-
chem Leben. So gibt es in diesem Haus génzlich ver-
schiedene Antworten auf die Fragen: Wann beginnt
menschliches Leben? Hat ein Embryo im Reagenzglas
einen hoheren Lebensschutz als nach der Einnistung in
die Gebarmutter?

In all diesen Wertvorstellungen sind Menschlichkeit,
Freiheit, Toleranz und Respekt vor anderen Menschen
Eckpunkte sittlichen Handelns. Aber kein Wertekonzept
kann allein beanspruchen, Staat und Menschen allge-
meinverbindliche Vorgaben zu machen. Staatliches
Recht hat nach meiner Auffassung insofern universelle
Menschenrechte und Menschenwiirde als gemeinsamen
Nenner zu wihlen.

Diese vielféltigen ethischen Vorstellungen finden sich
dabei auch bei den Paaren, die die PID fiir sich in Be-
tracht ziehen. Fiir mich sind deren Schicksale bewegend,
wir haben hier schon einige Beispiele gehort. Ein Teil
der Eltern hat bereits erblich bedingt mehrfach Friih- und
Totgeburten ertragen miissen. Zwei Drittel der Betroffe-
nen haben bereits Kinder mit schwersten erblichen Er-
krankungen. Diese Eltern lieben ihre Kinder bedin-
gungslos und unternechmen alles Menschenmogliche, um
ihnen ein gliickliches Leben mit moglichst wenig Ein-
schrankungen und wenig Leid zu geben. Sie wiinschen
aber auch weitere Kinder. Allerdings mochten sie diesen
Kindern, wie ich es immer wieder von Betroffenen ge-
hort habe, die Folgen bzw. das Leid einer von ihnen ver-
erbten Krankheit ersparen. Warum sollen wir das nicht
respektieren?

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der
SPD, der FDP und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Es ist ihr grundgesetzlich geschiitztes Recht. Das
Recht auf Fortpflanzung ist ein Menschenrecht. Die Ge-
sellschaft respektiert doch langst verschiedene Wege und
Mittel der Geburtenkontrolle, und sie respektiert insbe-
sondere das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Paare, die
die PID ablehnen, werden vermutlich eben auch keine
Préanataldiagnostik anstreben, wie sie iiberhaupt skep-
tisch gegeniiber kiinstlicher Befruchtung sein diirften.
Diese Paare werden in ihren Rechten durch unseren Ge-
setzentwurf allerdings nicht eingeschriankt. Wer dagegen
die PID vor dem eigenen Gewissen fiir verantwortbar
halt — diese Entscheidung hat jeweils eine lange Vorge-
schichte; sie ist reflektiert; sie wird von den Paaren ganz
genau bedacht —, kann bei einem Verbot der PID seine
Entscheidungsrechte nicht mehr verwirklichen. Das
halte ich fiir hochst problematisch.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der
SPD, der FDP und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN sowie der Abg. Ewa Klamt [CDU/
CSuU))

Meine Damen und Herren, ich unterstiitze die Be-
grenzung der PID auf erbliche Chromosomenstérungen
und auf monogenetische Erbkrankheiten. Hierbei ist die
Sicherheit der Prognose vergleichsweise hoch. Andere
schwere und schwerste Krankheiten konnen durchaus
auch erblicher Natur sein. Bei ihnen ist aber erstens un-
klar, wie viele und welche Gene tatsiachlich den Aus-
bruch verursachen. Zweitens gibt es zahlreiche weitere
duBlere Einflussfaktoren wie Umwelt und Lebensweise
der Menschen.

Das menschliche Genom besteht aus iiber 3 Milliar-
den Bausteinen. Insofern werden wir wohl noch Jahr-
zehnte nicht in der Lage sein, sichere Prognosen zu
Krankheiten oder gar zu menschlichen Eigenschaften
abzugeben. Ebenso unzuverldssig sind Chromosomen-
Screenings fiir nichterbliche Krankheiten. Vor diesem
Hintergrund eignen sich beide, die PID und die Chromo-
somen-Screenings, anders als derzeit in der Diskussion
behauptet, eben nicht dazu, Designerbabys zu schaffen.

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, all diese Ar-
gumente bei lhrer Entscheidung ebenfalls zu bedenken.

Danke schon.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der
SPD, der FDP und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN sowie der Abg. Ewa Klamt [CDU/
CSU))

Prasident Dr. Norbert Lammert:

Der Kollege Johannes Singhammer erhdlt nun das
Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der FDP)

Johannes Singhammer (CDU/CSU):

Herr Prisident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Wenn man eine PID zulésst, ob mit vielen Ausnah-
men, mit wenigen oder nur mit einer einzigen, kommt
man an einer grundsétzlichen Entscheidung nicht vorbei:
an der Bewertung, welches Leben gelebt werden darf
und welches nicht.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Qualititskon-
trolle menschlichen Lebens, zu welchem Zeitpunkt auch
immer, gerade als Embryo, gelingen kann, weil es den
Menschen tiberfordert, vorgeburtliche Lebenseignungs-
tests zu entwerfen und gesetzlich festzulegen. Welches
Gremium, welche Kommission, welche Einzelperson-
lichkeit kann sich das letztlich zutrauen und verantwor-
ten? Welche Institution hat das Recht, vorgeburtliche
Qualitatskontrollen festzusetzen?

Kann die Prognose, ein Kind wiirde moglicherweise
nur ein Jahr oder zwei Jahre leben, eine Verwerfung des
Embryos rechtfertigen? Wie ist es — das ist hier schon
angesprochen worden — mit einer Lebensspanne, die
vielleicht 10, 20, 30 oder auch 40 Jahre reicht, wenn es
dann mit Sicherheit zu einer schrecklichen tddlichen
Krankheit kommt, beispielsweise dem sogenannten
Veitstanz, Chorea Huntington? Zahlt nur das schreckli-
che Ende, das sichere Ende? Was ist mit den 40 Jahren
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Leben, die vorher stattfinden? Welcher Wert wird die-
sem Leben zugemessen?

Ich meine, menschliches Leben entsteht mit der Ver-
schmelzung von Ei und Samenzelle. Eine Differenzie-
rung nach Lebenserwartung, eine Unterscheidung nach
moglichen oder tatséchlich eintretenden Krankheiten ist
wenig geeignet, vorhandenes Leid zu l6sen, sondern
schafft das Risiko neuer Diskriminierungen, die nie-
mand hier im Hause will.

Paare, die auf ein gesundes Kind hoffen, die Wechsel-
bader von Hoffhung und Enttduschung erlebt haben, die
einem hohen Leidensdruck ausgesetzt sind, verdienen
Respekt, Beratung und Hilfe. Aber ich denke auch an
diejenigen Menschen, die mit einer Behinderung leben.
Ich denke an die Menschen, die eine Behinderung haben,
die in dem méglichen Katalog von Krankheiten enthal-
ten ist, die zu einer Verwerfung des Embryos fiihren.
Wie muss sich ein Mensch fithlen, der eine der Krank-
heiten hat, die mdglicherweise zu einer Verwerfung des
Embryos fithren?

Ich mochte nicht, dass Eltern von behinderten Kin-
dern einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sind. Ich
bin mir auch nicht sicher, wie sich bei einer Zulassung
der PID dann mdglicherweise ein Kind spéter fiihlt,
wenn es erfdhrt, dass es im Zusammenhang mit einer
Auswahl geboren worden ist und die Geschwister nicht
geboren worden sind?

Viele fragen sich: Gibt es bei diesen schwierigen,
schwierigsten Entscheidungen die Maoglichkeit, einen
Kompromiss zu finden? Viele denken dariiber nach: Wie
konnte ein solcher Kompromiss aussehen? Ich fiirchte,
es wird schwierig, es ist nicht moglich; denn die Ent-
scheidung dariiber, Embryonen — das ist menschliches
Leben — in den Mutterleib einzupflanzen oder zu verwer-
fen, ist endgiiltig, ist nicht korrigierbar. Deshalb werbe
ich fir die Vermeidung jeglicher Art der Bewertung
menschlichen Lebens, fiir ein klares Verbot der PID.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Niéchster Redner ist der Kollege Jerzy Montag.

Jerzy Montag (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):

Herr Président! Liebe Kollegen und Kolleginnen! In
den letzten Tagen haben wir alle zur Einstimmung auf
die heutige Debatte vom Kollegen Norbert Geis eine
Streitschrift des katholischen Moraltheologen Spieker
erhalten. Ich habe sie sorgfiltig gelesen. Danach — so die
Quintessenz — widersprichen die kiinstliche Befruchtung
und die PID — ich zitiere — den Grundlagen jeder freiheit-
lichen Gesellschaft und jeder rechtsstaatlichen Demo-
kratie und geféhrdeten das friedliche Zusammenleben in
der Gesellschaft. — Ich widerspreche diesen Schlussfol-
gerungen. Aber ich widerstehe auch der Versuchung,
darauf in gleicher Weise zu antworten. Stattdessen will
ich Thnen zu Beginn von einem Menschen erzihlen, von
Frau Regina Streilein, Mutter von vier Kindern.

Als Frau Streilein elf Jahre alt war, starb ihr Bruder.
Er wurde neun Jahre alt. Er litt an einer schrecklichen

Erbkrankheit, einer genetisch bedingten Stoffwechsel-
krankheit, die unauthaltsam und qualvoll das Nervensys-
tem im Gehirn zerstort. Frau Streilein trdgt in ihren Ge-
nen die Anlage zu dieser Krankheit; bei Frauen bricht sie
allerdings nicht aus. Frau Streilein wollte nicht, dass ihre
eigenen Kinder so qualvoll sterben wie ihr Bruder. Des-
halb hat sie sich fiir eine extrakorporale Befruchtung und
eine PID entschieden und ist zu diesem Zweck nach Bel-
gien gefahren. Heute ist sie Mutter von vier Kindern,
und sie ist froh, dass in Belgien fiir solche Félle die le-
gale Moglichkeit einer PID besteht.

Belgien ist ein christliches Land, nicht weniger als
Deutschland. Auch in Belgien werden menschliches Le-
ben und die menschliche Wiirde geschiitzt, nicht weni-
ger als in Deutschland.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir mochten mit
unserem Gesetzentwurf Menschen wie Frau Streilein
helfen. Wir wollen sie nicht auf Mdglichkeiten im Aus-
land verweisen. Wir wollen unter strengen Vorgaben die
Nutzung der PID in Deutschland erlauben, erstens, um
verzweifelten Paaren zu helfen, die nach Fehlgeburten
und Totgeburten keine Kraft mehr haben, diese Risiken
weiterhin zu tragen, und zweitens, um Paaren, Eltern,
Frauen zu helfen, die um in ihnen schlummernde
schwere vererbliche Krankheiten wissen und diese nicht
auf ihre Kinder iibertragen wollen.

Wir schlagen vor, die PID zu verbieten: zur Auswahl
jeglicher krankheitsunabhidngigen Eigenschaften — die
sogenannten Designerbabys —, zur krankheitsunabhéngi-
gen Auswahl eines Geschlechts, zur Auswahl von Kin-
dern zum Nutzen Dritter — die sogenannten Rettungskin-
der — und schlieBlich auch zu Forschungszwecken. Dies
tun wir, weil — hier sind wir uns alle einig; das glaube ich
jedenfalls — extrakorporal erzeugte Embryonen begin-
nendes menschliches Leben sind, welches nach seiner
Entstehung im Reagenzglas rechtlichen Schutz verdient.
Aber Embryonen im Reagenzglas sind aus sich heraus
und in der Umgebung, in der sie sich befinden, nicht le-
bensfahig. Thr Schutz ist ohne Mitwirkung eines anderen
Menschen, der méglichen zukiinftigen Mutter, nicht denk-
bar. Wenn sie sich verweigert, entsteht ein Problem — ein
Problem, das wir als Gesetzgeber 16sen miissen. Dabei
miissen wir die Rechte aller Seiten, aber auch die medi-
zinisch-technische Entwicklung und Regelungen in an-
deren Staaten mit bedenken.

Welche Moglichkeiten gibt es? Man kann eine Frau,
die sich ein Ei hat entnehmen lassen und einer Befruch-
tung des Eis im Reagenzglas zugestimmt hat, zu zwin-
gen versuchen, einer Einpflanzung des Embryos in ihre
Gebarmutter zuzustimmen. Das fordert niemand; das
wire auch eklatant verfassungswidrig. Niemand bestrei-
tet, dass eine Frau es zu jeder Zeit und mit jeder Begriin-
dung und selbstverstindlich auch ohne jegliche Begriin-
dung ablehnen kann, den von ihr und ihrem Partner
stammenden lebenden Embryo am Leben zu erhalten.
Die Rechtsordnung kann den Schutz des Lebens des Em-
bryos gegen den Willen der Mutter nicht durchsetzen.

Ich glaube, dass niemand von Ihnen dem widerspre-
chen wird. Das Leben des extrakorporal erzeugten Em-
bryos ist nur mit der Frau gemeinsam schiitzbar.
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An dieser Stelle miissen wir eine politische Entschei-
dung treffen. Entweder wir sagen den betroffenen
Frauen: Du darfst dich dafiir oder dagegen entscheiden,
dass dein Embryo weiterlebt; aber du darfst dich vor die-
ser Entscheidung nicht vergewissern, dass dein Embryo
keine Gendefekte hat, die zu seinem Tod oder einer
schweren Krankheit fiihren. Das ist der Gesetzentwurf,
der die PID ausnahmslos verbieten will. Dann sagen wir:
Ihr diirft euch entscheiden, aber es muss eine uninfor-
mierte Entscheidung sein. — Oder wir sagen den betrof-
fenen Frauen: Wenn ihr euch vor der grundlegenden
Entscheidung, ob euer Embryo leben soll oder nicht, dar-
tiber informieren wollt, welche Eigenschaften der
Embryo hat, dann akzeptieren wir einige wenige Fragen
und andere akzeptieren wir nicht. — Das ist unser Vor-
schlag fiir eine PID-Untersuchung, fiir ein PID-Verbot
mit zwei gewichtigen Ausnahmen. Wir ermdglichen in
diesen Fallen eine informierte Entscheidung.

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege!

Jerzy Montag (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Meine letzte Bemerkung, Herr Président.

Ich bin davon iiberzeugt, dass Menschen wie Frau
Streilein ein Recht darauf haben, sich informiert fiir ein
lebensfahiges und gesundes Kind zu entscheiden. Das ist
kein Recht auf ein gesundes Kind, aber ein Recht von
Frauen, in Selbstverantwortung eine Entscheidung zu
treffen, die fiir ihr zukiinftiges Leben von existenzieller
Bedeutung ist.

Danke.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Préasident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Pascal Kober erhélt nun das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der
LINKEN)

Pascal Kober (FDP):

Herr Président! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch als liberaler Politiker und auch aus einer liberalen
Grundhaltung heraus kann man sich aus guten Griinden
fiir eine Nichtzulassung der Praimplantationsdiagnostik
aussprechen. Denn Ausgangspunkt liberaler politischer
Philosophie ist die Uberzeugung, dass dem Menschen
individuelle Freiheit unverduBerlich gegeben ist,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

dass der Staat die individuelle Freiheit der Menschen
achten muss.

Ausgangspunkt des liberalen Staatsverstéindnisses ist
die Uberzeugung, dass der Mensch dem Staat das Recht
auf Einschriankung seiner eigenen Freiheit zugesteht und
nicht etwa der Staat den Menschen seine Freiheit zubil-
ligt. Zugespitzt heilt das: Der Mensch definiert den
Staat und nicht der Staat den Menschen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Pra-
implantationsdiagnostik zulassen, droht dieser Grund-
satz aber verloren zu gehen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der
CDU/CSU sowie der Abg. Katrin Goring-Eck-
ardt [BUNDNIS 90/DIE GRUNEN])

Denn Priimplantationsdiagnostik bedeutet, dass der
Staat, der Gesetzgeber, sich selbst oder andere, beispiels-
weise ein Expertengremium oder einen Ethikrat, dazu
erméchtigt, anhand von Wesensmerkmalen, die im Men-
schen selbst liegen, zu definieren, welchem Menschen er
zu welchem Mal an Schutz verpflichtet ist. Das wiirde
aber bedeuten, dass der Grundsatz, dass der Mensch den
Staat definiert und nicht der Staat den Menschen, nicht
mehr eindeutig gelten wiirde.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus liberaler Uber-
zeugung sage ich, dass der Staat kein Recht hat, sich
selbst oder andere dazu zu ermichtigen, wertende — seien
es auf- oder abwertende — Entscheidungen iiber den
Menschen zu treffen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und der LINKEN)

Der Staat muss jeden Menschen, und zwar so wie er ist,
achten und sein Leben und damit seine Freiheit grund-
sdtzlich und iiber die gesamte Lebenszeit hinweg schiit-
zen. Nie darf der Staat sich selbst oder andere dazu er-
méchtigen, zu entscheiden, ab wann ein menschliches
Leben zu achten ist und wann nicht. Es gilt das, was der
Kollege Dr. Krings vorhin schon gesagt hat: Wenn ir-
gendein Zweifel besteht, dann kann nur gelten: im Zwei-
fel fiir das Leben und fiir den weiter gehenden Schutz.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Nie darf der Staat sich selbst oder andere dazu er-
michtigen, zu entscheiden, welches menschliche Leben
lebenswerter und damit schiitzenswerter ist als ein ande-
res.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage ist berech-
tigt, ob diese Grenze nicht schon in der Frage des
Schwangerschaftsabbruches iiberschritten ist. Die Grenze
ist beim Schwangerschaftsabbruch dann nicht iber-
schritten, wenn wir unterstellen, dass es sich bei Schwan-
gerschaftskonflikten um eine zutiefst existenzielle Situa-
tion handelt, in der das Leben der Mutter — auch unter
psychisch-sozialen Aspekten — gegen das Leben des
Kindes steht und der Staat sich in dieser Frage eben nicht
anmalft, strafrechtlich zu entscheiden, welchem Leben er
in seiner Schutzpflicht den Vorzug geben muss. Die Pré-
implantationsdiagnostik bedeutet demgegeniiber aber,
dass auf der Basis von Wesensmerkmalen Lebensrecht
zuerkannt oder eben nur abgestuft zuerkannt wird. Das
ist etwas anderes.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Zweifel: Wir
miissen die Not der Eltern, die sich ein Kind wiinschen
und fiir die die Technik der Prdimplantationsdiagnostik
hier gegenwirtig die einzige Moglichkeit zu sein
scheint, ernst nehmen. Wir haben aber auch eine Verant-
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wortung gegeniiber den Grundfesten und Grundsitzen
unseres freiheitlichen Staatsverstdndnisses. Auch wenn
es im Angesicht der individuellen und personlichen Be-
troffenheit und des Leids so schwierig erscheint, dass es
uns die Sprache zu verschlagen droht: Die Grundsitze
und die Grundfesten unseres freiheitlichen Staatsver-
standnisses miissen nach wie vor Geltung haben. Das be-
deutet, dass der Mensch den Staat definiert, nicht der
Staat aufgrund von Wesensmerkmalen seine Menschen.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN sowie des Abg. René Rospel
[SPD])

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Ich erteile jetzt das Wort der Kollegin Gabriele Moli-
tor.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Gabriele Molitor (FDP):

Herr Président! Meine sehr geehrten Kolleginnen und
Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Fiir mich als
behindertenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestags-
fraktion ist die Entscheidung iiber die Zulassung der PID
aus mehreren Griinden schwierig. Ich sehe die Sorgen
vieler Menschen mit Behinderung und natiirlich auch die
Befiirchtungen der Behindertenverbénde. Es gibt keine
einfache Entscheidung zur PID, nicht fiir uns hier in die-
sem Hohen Haus, auch nicht fiir die Betroffenen selbst.

Bei meiner Entscheidungsfindung war die vom Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland verdffentlichte
Position zur Prdimplantationsdiagnostik sehr hilfreich.
Hier wird festgestellt:

Unter den Mitgliedern des Rates gibt es unter-
schiedliche Meinungen zur Bewertung von Kon-
stellationen, bei denen die Anwendung der PID
nicht die Funktion hitte, zwischen behinderten und
nicht behinderten Embryonen zu unterscheiden,
sondern die Aufgabe, lebensfahige Embryonen zu
identifizieren. Die hier angesprochenen Félle unter-
scheiden sich von anderen dadurch prinzipiell, dass
es nicht um die Frage von Krankheit und Gesund-
heit, von behindert und nicht behindert, von ,,le-
benswert* und ,,nicht lebenswert* geht, sondern um
Lebensfihigkeit und Lebensunfahigkeit.

Nach Auffassung des Rates der EKD wiirde die In-vi-
tro-Fertilisation in Verbindung mit der PID in diesen Fél-
len ,,allein dem Ziel dienen, Leben zu ermdglichen®. Ge-
nau diese Préizisierung ist es, die mir bei meiner
personlichen Entscheidung geholfen hat, den Antrag fiir
eine begrenzte Zulassung zu unterstiitzen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und der LINKEN)

Wir miissen scharf trennen, worum genau es heute
geht: Eine Entscheidung fiir die PID hétte nicht zur
Folge, dass Menschen mit Behinderung an den Rand der
Gesellschaft gedréngt wiirden oder Behinderungen kiinf-
tig vermieden werden konnten. Nur wenige Behinderun-

gen sind genetischer Art. Die meisten Kinder werden
gesund geboren. Lediglich 3 bis 5 Prozent der Neugebo-
renen sind nach Angaben von Pro Familia behindert oder
krank. Die Ursachen hierfiir sind komplizierte Entbin-
dungen, Frithgeburten oder Krankheiten der Mutter. Ein
wiederum noch geringerer Anteil ist durch genetische
Defekte verursacht. Dieser geringe Prozentsatz, gepaart
mit der strengen Begrenzung der PID und einem sehr
kleinen Kreis von Paaren, die sich iiberhaupt testen las-
sen konnten, bedeutet nichts anderes, als dass Menschen
mit Behinderung auch in Zukunft zu unserer Gesell-
schaft gehoren und unter uns leben werden; denn jeder
Mensch ist einmalig und unverwechselbar.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Er ist mit seinen Stirken und Schwichen als Ganzes zu
wiirdigen und muss in allen Lebensbereichen selbstver-
stdndlicher Teil unserer Gesellschaft sein.

Die Biirgerinnen und Biirger unseres Landes sind in
der tiberwiéltigenden Mehrheit offen und aufgeschlossen
gegeniiber Menschen mit Behinderung. Auch in unseren
europdischen Nachbarldndern, in denen die PID zum
Teil seit Jahrzehnten erlaubt ist, gab und gibt es keine
Stigmatisierung von Behinderten aufgrund der PID.

Entscheidend ist daher auch nicht die potenzielle Un-
tersuchung von einigen wenigen Hundert kiinstlich be-
fruchteten Embryonen pro Jahr, sondern einzig und al-
lein der Umgang unserer Gesellschaft mit Menschen mit
Behinderung. Wir alle sind es, die mit unserem téglichen
Handeln iiber den Grad der Teilhabe von Menschen mit
Behinderung entscheiden. Die PID gibt Eltern mit
schweren Erbschédden lediglich die Sicherheit, dass ihr
Kind lebensfahig sein wird, und erspart den Paaren trau-
matisierende Erfahrungen einer Spétabtreibung.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Letztlich entscheidend fiir mich ist eine ganz einfache
Frage. Wenn jetzt hier vor mir ein Paar sitzen wiirde, das
den Kriterien entspriache, die dieser Gesetzentwurf vor-
sieht, und mich fragen wiirde, ob es eine PID vornehmen
lassen diirfe oder nicht, dann muss ich mir die Frage stel-
len: Habe ich das Recht dazu, diesem Paar diese Mog-
lichkeit abzusprechen?

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD,
des BUNDNISSES 90/DIE GRUNEN und der
LINKEN)

Ich bin zu dem Schluss gekommen: Nein, das darf ich
nicht tun. Deshalb werde ich fiir das Gesetz zur Rege-
lung der PID stimmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Dr. Ilja Seifert erhélt nun das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der
CDU/CSU und der SPD)
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Dr. llja Seifert (DIE LINKE):

Herr Prasident! Meine lieben Kolleginnen und Kolle-
gen! Ob wir es wollen oder nicht: Jede Debatte {iber die
Praimplantationsdiagnostik stellt die Frage nach dem
Wert — oder eben auch nach dem Unwert — menschlichen
Lebens. Ich weil3, dass viele der Befiirworterinnen und
Befiirworter das weit von sich weisen. Ich unterstelle ih-
nen sogar subjektive Aufrichtigkeit. Aber das dndert
nichts an der objektiven Wirkung.

Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob wir heute im
Hohen Hause alle iiber das Gleiche reden. Drei Gesetz-
entwiirfe liegen uns vor. Alle drei behaupten, die PID
verbieten zu wollen, und fithren dafiir gute Griinde an:
vorwiegend ethische, einige rechtliche. Dann aber 6ff-
nen sich zwei der Gesetzentwiirfe fiir Ausnahmeregelun-
gen. Diese begriinden sie vornehmlich — das war auch
hier in der Debatte so — mit dem Leid, das sie denjenigen
potenziellen Eltern ersparen wollen, die bereits schwer-
behinderte Kinder haben und/oder bei denen aufgrund
erblicher Anlagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden kann, dass sie keine gene-
tisch eigenen Kinder haben koénnen, die lédnger als ein
Jahr lebensféhig sind.

Was also tun wir hier eigentlich? Rechnen wir Leid
gegeneinander auf? Suchen wir einen Ertriglichkeits-
oder einen Unertréglichkeitskoeffizienten? Welchen Stel-
lenwert hitte dabei die tief in das Bewusstsein und das
Unterbewusstsein vieler Menschen mit Behinderung ein-
gegrabene tddliche Erfahrung der Euthanasie-Vergan-
genheit?

Der Deutsche Behindertenrat, DBR, das Aktions-
bilindnis aller bundesweiten Behindertenorganisationen,
wandte sich dieser Tage an jede und jeden von Thnen,
meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Die Vorsit-
zende des DBR-Sprecherrates, Barbara Vieweg, betont:

Wir beriicksichtigen die Konfliktlage einzelner
Paare, welche die Nutzung der PID aus einer indivi-
duell schwierigen Situation erwégen. Jedoch hilt
nicht alles, was medizinisch-technisch mdglich ist
oder erscheint, ethischen Kriterien stand.

Auch ich achte den Kinderwunsch jedes Paares. Und
ich kenne die Aussage, dass sich diese Untersuchungs-
methodik keineswegs gegen bereits lebende Menschen
mit Behinderung richte. Jedoch kenne ich Dutzende von
Frauen und Ménnern unterschiedlichen Alters, die ange-
sichts der aktuellen Debatten und der damit verbundenen
Erwartungen nichts anderes denken und sagen kénnen
als: Hatte es diese Moglichkeiten schon vor meiner Ge-
burt gegeben, gébe es mich einfach nicht. — Sie nehmen
die PID — iibrigens auch viele Auswirkungen der Pra-
nataldiagnostik, PND — sehr personlich. Sie haben
schlicht Angst, Angst, per Gesetz abgewertet zu werden.

Niemand bestreitet, dass ein Leben mit schweren Be-
eintrachtigungen nicht sonderlich wiinschens- oder gar
erstrebenswert ist. Aber wer ein solches Leben hat, fiir
die- oder denjenigen gibt es nichts Wichtigeres: Es ist
namlich das einzige.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Es hat gute und weniger gute Tage, traurige und weniger
traurige Momente, Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse.
So verwundert es nicht, dass es auch in dieser Personen-
gruppe Einzelne gibt, denen ihr So-Sein und ihr Da-Sein
lastig ist, die sogar sagen, dass es besser wire, wenn sie
nicht geboren worden wiren. Ja, das sind tragische Situ-
ationen. Aber worin unterscheiden sich diese Menschen
von all den anderen, den nicht sichtbar — bzw. nicht aner-
kannt — behinderten Menschen, die sich, aus welchen
Griinden auch immer, selbst nicht leiden konnen, die
stindig mit sich hadern, die gegebenenfalls Selbstmord
begehen? Mir ist nicht bekannt, dass der Anteil solcher-
art ungliicklicher Menschen unter denen mit Behinde-
rungen grofer wiére als unter Nichtbehinderten.

Ich argumentiere nicht mit der groflen Anzahl von
Menschen mit unterschiedlichen Beeintrachtigungen.
Ich argumentiere auch nicht mit dem Verhiltnis von
gliicklichen Eltern mit gesunden Kindern und der Miih-
sal von Familien, denen die erforderliche Unterstiitzung
beim bedarfsgerechten Ausgleich behinderungsbeding-
ter Nachteile nach wie vor vorenthalten wird. Ich argu-
mentiere mit dem Menschenbild, das unserem Gemein-
wesen zugrunde liegen sollte. Egal ob jemand Gottes
Schopfung verehrt oder die Evolution als wundersames
Gliick bzw. gliickbringendes Wunder genief3t: Die jedem
Menschen unnehmbar innewohnende Wiirde, die Ein-
zigartigkeit des Individuums, die Unausschopfbarkeit
der Personlichkeitsentfaltung sollten uns Achtung vor
der Fiille des Seienden gebieten, vor dem So-Seienden
und dem So-Werdenden.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Ich argumentiere mit diesem Menschenbild und der dar-
auf fullenden Gesellschaftskonzeption des solidarischen
Miteinanders. Jede und jeder von uns ist einmalig, und
deshalb gehdren wir zusammen. Erst die Vielfalt, die aus
uns allen besteht, macht diec Menschheit aus. Das mag
pathetisch klingen. Aber darunter ist diese Debatte nicht
zu fithren.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Es geht um unser humanes Selbstverstindnis: Nehmen
wir uns an, oder sortieren wir einander aus?

Selbstverstandlich gibt es noch eine Reihe weiterer
guter Argumente fiir das uneingeschrinkte Verbot der
PID. Durchaus auch einige, die die kiinstliche Befruch-
tung generell infrage stellen. Beispielsweise wegen der
enormen psychischen und physischen Belastung auf-
grund der hormonellen Stimulierung und der keineswegs
gefahrlosen Eientnahme, denen sich die Frauen unterzie-
hen miissen. Oder beispielsweise wegen der nach wie
vor geringen ,,Erfolgsquote”. Sie werden von anderen
Rednerinnen und Rednern vorgetragen und ausfiihrlich
begriindet.

Im Mittelpunkt meiner Argumentation steht das Men-
schenbild; das sagte ich bereits.

Prasident Dr. Norbert Lammert:

Herr Kollege, darf ich auch Sie an die Redezeit erin-
nern?
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Dr. llja Seifert (DIE LINKE):

Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin gleich fertig. —
Welche Erwartungen werden denn geweckt, wenn auch
nur der Anschein entsteht, man kénne die Geburt eines
gesunden Kindes garantieren? Ich sagte bereits, dass ich
jeden Kinderwunsch verstehe. Aber es gibt kein Recht
auf ein Kind, erst recht nicht auf ein makelloses Kind.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Ich meine, es gibt auch kein Recht auf ein genetisch ,,ei-
genes Kind, allenfalls den Anspruch auf Elternschaft.
Paaren, die Kinder wirklich lieben, muss ich sagen diir-
fen: Adoptionen sind alles andere als ,,zweite Wahl“. In
Heimen warten, ja hoffen viele Kinder auf liebevolle El-
tern.

Leider muss ich meine Rede beenden, weil der Prési-
dent mich schon gemahnt hat. Aber ich denke, vielleicht
habe ich einige Argumente genannt, die Sie beriicksich-
tigen konnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Nichster Redner ist der Kollege Frank-Walter Stein-
meier.

Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD):

Herr Président! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In
dieser Debatte ist spiirbar, dass sich niemand die Ent-
scheidung leicht macht. Ich finde, das gehdrt sich so.
Wenn ein Parlament Entscheidungen treffen will, die die
letzten Grenzfragen des Lebens berithren und die ihm
Selbstvergewisserung iiber die ethischen Grundhaltun-
gen abverlangen, dann muss hier im Bundestag mit gro-
Ber Ernsthaftigkeit gerungen werden.

Gerungen habe ich auch mit mir selbst. Wenn mein
Name auf dem Gruppenantrag von Frau Flach, Herrn
Hintze und Frau Reimann steht, dann sieht das nach gro-
Ber Selbstverstindlichkeit aus — selbstverstiandlicher, als
es tatséchlich fir mich war. In Wahrheit habe ich iiber
Jahre gezweifelt. Ich habe das strikte PID-Verbot sogar als
die scheinbar klarere, jedenfalls viel leichter in der Of-
fentlichkeit zu vermittelnde Haltung angesehen. Gleich-
wohl bin ich heute anderer Meinung. Aus meiner heuti-
gen Sicht — und das nach vielen Gespriachen mit
betroffenen Familien, Arzten, Medizinern und Ethikern —
ist das strikte Verbot nicht die héherwertige ethische
Haltung.

Was vielleicht noch wichtiger ist: Das strikte Verbot
16st keine der Fragen, die in der Realitat fiir die Familien
bestehen — {iber die ist heute viel geredet worden — und
die wir uns nicht einfach hinwegwiinschen konnen. Ich
will gleichwohl nicht verhehlen, dass die Argumente
derer, die am Ende zu einem anderen Ergebnis kommen
— auch die haben hier gesprochen —, schwer wiegen und
nicht einfach vom Tisch gewischt werden konnen.

Wenn ich also nach einem langen Entscheidungs- und
fiir mich auch Erfahrungsprozess zu einer anderen Hal-
tung als zu dem strikten Verbot komme, wenn ich bei

meiner personlichen Abwigung zu einer anderen Ge-
wichtung als diejenigen komme, die das strikte Verbot
befiirworten, dann folgt das einem Grundsatz, der ein-
fach klingt. Dieser Grundsatz lautet fiir mich, dass wir
denjenigen, die in duBerster Seelennot auf Hilfe ange-
wiesen sind — und um die geht es —, diese Hilfe nicht ein-
fach mit Hinweis auf konkurrierende Grundsétze ver-
weigern kdnnen.

(Beifall bei Abgeordnete_r_l der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden eben
nicht {iber das Alltdgliche, sondern wir reden {iber Fami-
lien, in denen Eltern oder andere Angehdrige eine eigene
schwerste Krankheit haben. Wir reden tiber Frauen, die
bereits eine oder mehrere Tot- oder Fehlgeburten hatten.
Wir reden iiber Menschen in verzweifelter Lage. Viele
von denen — das ist zuzugeben — meistern ihr person-
liches Schicksal irgendwie, manchmal jenseits ihrer ei-
genen Kréfte. Es geht um diese Menschen, die das Ri-
siko weiteren Leids vermindern wollen. Ich bin mir ganz
sicher — nach den Gespréchen, die ich gefiihrt habe, erst
recht — Gerade diesen Menschen geht es nicht darum, zu
selektieren oder gar zu téten — ganz im Gegenteil. Gerade
ihnen sollten wir glauben, dass es ihnen um Leben und
um ein lebensfdhiges Kind geht. Das ist mein Pladoyer in
diesem Hause.

(Beifall bei Abgeordnetep der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Die entscheidende Frage, die wir beantworten miis-
sen, lautet doch: Haben diese Familien nicht das Recht,
das medizinisch Mdgliche fiir sich in Anspruch zu neh-
men? Gebietet uns nicht gerade der Respekt vor dem Le-
ben, auch deren Lebens- und Leidensgeschichte mit in
den Blick zu nehmen? Ist es nicht gerade unsere Auf-
gabe, hier als verantwortliche Politiker den gesetzlichen
Rahmen dafiir zu schaffen? Ich jedenfalls bin davon
iiberzeugt, dass wir einen solchen verlédsslichen gesetz-
lichen Rahmen brauchen.

Der Abgeordnete Meinhardt hat vorhin gesagt: Wir
diirfen die Biichse der Pandora nicht 6ffnen. — Es ist
doch genau umgekehrt: Die Biichse der Pandora ist auf-
grund der Rechtsprechung sperrangelweit offen. Wir
sind jetzt aufgerufen, den gesetzlichen Rahmen wieder-
herzustellen, und dafiir ist niemand anders verantwort-
lich als dieses Haus, als genau dieses Parlament.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Verweigern wir uns der Aufgabe, diesen Rahmen zu
schaffen, dann verweigern wir — das wird klar, wenn
man genau hinschaut — nicht nur die mogliche Hilfe in
absoluten Notlagen, iiber die ich vorhin gesprochen
habe, sondern dann verweisen wir Menschen auch auf
Wege, sich die Hilfe dort zu suchen, wo es an einem
strengen gesetzlichen Rahmen, den ich mir fiir uns wiin-
sche, fehlt.

Ein Wort zum Verweis auf die Gefahren des Miss-
brauchs. Darauf ist in vielen Redebeitrdgen heute einge-
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gangen worden. Ich sehe die Gefahren des Missbrauchs;
nur, auch das entldsst uns Parlamentarier nicht aus der
Verantwortung, im Gegenteil. Ich wiirde sogar umge-
kehrt sagen: Verantwortung von Staat und Politik ist es
geradezu, den Missbrauch von Moglichkeiten, die der
Gesetzgeber schafft, zu verhindern. Das gelingt uns doch
auch tagtiglich im Umgang mit anderen medizinischen
Grenzfragen. Vielleicht gelingt uns das hier bei uns in
Deutschland sogar besser als anderswo.

Der Gesetzentwurf der Gruppe, der ich mich ange-
schlossen habe, steht fiir dieses Verantwortungsbewusst-
sein. Er formuliert ein generelles Verbot der Praimplan-
tationsdiagnostik, definiert dennoch in sehr begrenzten
und sehr besonderen Einzelfdllen Ausnahmen von die-
sem Verbot. Das geschieht nicht leichtfertig und nicht in
Verkennung unserer Verantwortung fiir den Lebens-
schutz, vielmehr in Verantwortung fiir die Menschen.

Ich bitte Sie um Ihre Unterstiitzung.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Julia Kl6ckner ist die ndchste Rednerin.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Julia Kléckner (CDU/CSU):

Herr Prisident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrter Herr Kollege Steinmeier, Sie sagten eben,
es bedarf einer klaren gesetzlichen Regelung. Da sind
wir uns alle einig. Es gibt allerdings unterschiedliche
Vorschldge fiir eine klare gesetzliche Regelung. Die
Frage ist: Wie soll die Regel aussehen?

Hauptsache gesund! Das ist wohl der normalste
Wunsch der Welt, den Eltern haben, wenn sie ein Kind
erwarten. Auch der Wunsch, die Politik moge Leid und
Tridnen verhindern, ist ein hoher Wunsch. Die Politik
wird ihn aber niemals vollends erfiillen kénnen; denn
zum Leben gehdren auch Schattenseiten, gehort Leid.

Natiirlich tun Eltern alles, damit ihr Kind gesund
bleibt. Wenn es krank wird, tun sie alles, damit es wieder
gesund wird, damit es geheilt wird. Wenn Heilung nicht
moglich ist, muss der Staat alles Mdgliche tun, um El-
tern mit beeintrachtigten Kindern so zu unterstiitzen,
dass Leben angenommen werden und gelingen kann.

Mich hat das Gespriach mit Vertretern der Behinder-
tenverbdnde sehr beriihrt. Sie sagten: Frau Klockner,
wenn es zu unseren Anfangen schon die PID gegeben
hitte, dann wiirden ganz viele von uns heute nicht vor
Thnen sitzen. Wir wollen nicht die Krankheiten, die wir
haben, auf irgendwelchen Listen finden, die es erlauben,
dass unser Leben nicht gelebt werden darf.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD und der FDP)

Ich finde, es ist ein sehr wichtiges und richtiges Zei-
chen, dass heute der Behindertenbeauftragte der Bundes-
regierung, Hubert Hiippe, anwesend ist; denn auch in
diesen Bereich miissen wir den Blick wenden. Es geht
um Menschen mit Beeintrachtigungen, fiir die es einer

Lobby bedarf, die sich einsetzt; sie diirfen eben nicht in-
frage gestellt werden.

Ist die Tiir erst einmal gedffnet, ist der Damm erst
einmal gebrochen, dann wird es sehr, sehr schwer sein.
Der Druck, der auf Frauen lastet, ein gesundes Kind zur
Welt zu bringen, wird steigen. Es wird sehr hiufig von
der Entlastung der Frauen durch die PID gesprochen,
aber allzu selten hat man im Blick, was es fiir Frauen
heifit, wenn sie sich gegen eine PID entscheiden. Auch
dann konnten plotzlich Rechtfertigungen notwendig
werden. Wenn sich Eltern rechtfertigen miissen, warum
ein Kind geboren wird, das vermeintlich nicht perfekt ist
— was auch immer in unserer Gesellschaft , perfekt™ hei-
Ben soll —, dann macht mir das Sorge.

Die Frage danach, welches Leben gliicklicher ist, das
Leben aus den Augen eines Kindes, das behindert ist, ei-
nes Kindes, das schwerwiegend beeintrachtigt ist, oder
aus den Augen eines Kindes, das nicht behindert ist,
kann ich und kénnen wir alle nicht beantworten. Ich be-
zweifle auch, dass der Deutsche Bundestag eine Liste
von Krankheiten festlegen kann, die dann der Grund da-
flir sind, ob ein Leben gelebt werden darf oder nicht ge-
lebt werden darf.

Bedenke das Ende! Wenn man den ersten Schritt geht,
sollte man auch im Auge haben, was daraus werden
konnte. Es gibt Krankheiten wie zum Beispiel Mukovis-
zidose. In fritheren Zeiten haben Kinder mit dieser
Krankheit gerade einmal das Grundschulalter erreicht.
Heute gibt es Erwachsenenselbsthilfegruppen von Mu-
koviszidosekranken. Ich selbst stehe einer solchen
Gruppe als Schirmfrau vor. Man kann auch feststellen,
ob ein Méadchen, ob eine Tochter, die noch nicht geboren
ist, die genetische Veranlagung zu Brustkrebs hat. Aber
wer sagt denn, dass dieser Brustkrebs iiberhaupt ausbre-
chen wird oder ob man in 50 Jahren nicht eine Therapie
dagegen hat? Klar ist: Wenn man bei der PID, bei dem
Aussuchen und Aussortieren, Ja zu einem Kind sagt,
dann sagt man gleichzeitig Nein zu einem anderen Kind,
das nicht geboren werden soll. Das will ich nicht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
FDP und des BUNDNISSES 90/DIE GRU-
NEN)

Ich mochte den Blick auch auf das, was Leben aus-
macht, wenden. Mir sagen mein Glaube und meine Lo-
gik, dass das Leben ein Geschenk ist, ein Geschenk, das
nicht immer wieder neu gepackt werden darf, sondern
das angenommen werden sollte und angenommen wer-
den muss. Da das Leben ein Geschenk ist, liegt auch
dort, wo es vermeintlich nicht so perfekt ist, eine grofe
Chance darin, dass wir Menschen begleiten und dass wir
das Antlitz der Gesellschaft so gestalten, dass sich Hu-
manitédt im Néchsten zeigt und nicht im vermeintlich
Perfekten. Deshalb trete ich klar fiir ein Verbot der PID
ein.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD, der FDP und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)
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Prasident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhélt nun die Kollegin Ursula Heinen-
Esser.

Ursula Heinen-Esser (CDU/CSU):

Sehr geehrter Herr Président! Sehr geehrte Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt
Paare, die um ihre erbliche Vorbelastung wissen und sich
dennoch von ganzem Herzen ein Kind wiinschen. Viel-
leicht haben sie keine andere Mdglichkeit als die kiinst-
liche Befruchtung. Vielleicht haben sie schon eine Fehl-
geburt erlebt, vielleicht haben sie schon eine Totgeburt
erlebt. Vielleicht haben sie schon ein oder sogar zwei
schwerstbehinderte Kinder, um die sie sich liebevoll
kiimmern. Diese Eltern verstehen nicht, dass eine Unter-
suchung an einer befruchteten Eizelle, die aulerhalb des
Mutterleibs nicht lebensfahig ist, verboten sein soll. Sie
verstehen nicht, dass aber die Untersuchung des Kindes
im Mutterleib trotz der etwaigen lebensbedrohlichen
Folgen fiir das Kind, etwa bei der Fruchtwasseruntersu-
chung, erlaubt, ja manchmal sogar notwendig ist. Diese
Eltern verstehen nicht, warum die Prdimplantationsdia-
gnostik verboten werden soll, wiahrend die Abtreibung,
die Totung des Kindes bis zur zwdlften Schwanger-
schaftswoche, gegebenenfalls sogar die Spétabtreibung,
erlaubt ist. Hier erleben wir doch einen ganz klaren Wer-
tungswiderspruch unseres Rechtssystems, sollte sich ein
PID-Verbot durchsetzen. Die Untersuchung der befruch-
teten Eizelle nein, PND und Abtreibung ja — diesen Wi-
derspruch empfinde ich als nicht akzeptabel, als men-
schenunwiirdig.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)
Bei der Abtreibung

— so schreibt ein filhrender Befiirworter des Totalverbots
in einem Namensartikel fiir den Tagesspiegel; dieses Ar-
gument klang auch hier immer wieder durch —

geht es ... um die seelische Belastung der Mutter,
die sich in einem schweren Konflikt befindet.

Deshalb sei die Abtreibung unter bestimmten Umstén-
den erlaubt, und deshalb seien PID und Abtreibung nicht
miteinander vergleichbar.

Lassen Sie mich dazu aber festhalten: Die seelische
Belastung der Mutter beginnt und endet doch nicht mit
einer Abtreibung. Die seelische Belastung der Mutter
und des Vaters, die erblich vorbelastet sind, beginnt viel
frither; Frau Flach hat vorhin ein sehr nahegehendes Bei-
spiel genannt. Es geht um die seelische Belastung der
Mutter und des Vaters, die Sorge, ein nicht lebensféhiges
Kind wachsen zu sehen, die Angst, der Belastung durch
ein schwerstbehindertes Kind nicht gewachsen zu sein.
Diese Eltern wiinschen sich ein Kind — sehnlichst —, das
eine Chance zum Leben bekommt. Sie wiinschen sich
nicht blaue Augen, auch nicht, ob es dick, diinn, grof3
oder klein sein wird.

Es geht darum, dass ein Kind eine Chance zum Leben
bekommt. Dafiir unterziehen sich die Miitter enormen
korperlichen Belastungen, einer oft schmerzhaften, auf-
wendigen Behandlung, einer kiinstlichen Befruchtung.

Sie tun dies immer mit der Angst, das Kind zu verlieren.
Die seelische Belastung einer Mutter, die Fehl- oder Tot-
geburten erlebt hat, ist ebenso hoch wie die seelische Be-
lastung einer Mutter, die eine Abtreibung durchfiihren
lassen muss.

Aber es gibt einen enormen Unterschied: Die PND,
verbunden mit einer Abtreibung, kann zu einem schwe-
ren Trauma fiihren. Die PID hilft, diesen Konflikt abzu-
wenden. Der Ethikrat hat in seinem Votum fiir eine be-
grenzte Zulassung der PID geschrieben — ich zitiere —

Die PID eroffnet einen Weg, das Trauma eines
Schwangerschaftsabbruchs zu vermeiden ...

Die Entscheidung steht fiir mich fest: Die PID ist ein
klares Ja zum Leben. Deshalb werbe ich fiir den Antrag
von Ulrike Flach, Peter Hintze, Carola Reimann und vie-
len weiteren Kolleginnen und Kollegen aus allen Frakti-
onen.

Danke.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:

Die Kollegin Katrin Goring-Eckardt erhdlt nun das
Wort.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN, der CDU/CSU und
der SPD)

Katrin Géring-Eckardt (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN):

Herr Préasident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Die Mutter eines behinderten Kindes fragt in Christ &
Welt: Was empfinden Menschen wie mein Sohn ange-
sichts solcher Debatten — sie, die sich besonders mithen
miissen, in dieser Welt zurechtzukommen, gerade weil
sie etwas anders ticken, als es die Norm erfordert, die
sich enorm anstrengen, dazuzugehoren, und dabei doch
immer wissen, dass sie Sonderfille sind, gniddigerweise
alimentiert von der Gesellschaft? Mein Sohn muss zur
Kenntnis nehmen, dass er als Risiko definiert wird, dass
es als Fortschritt gilt, wenn moglichst wenige seiner Art
geboren werden. — Und gleichzeitig der Satz eines Paa-
res, das schon zwei Kinder mit einer schweren Behinde-
rung hat: Ein weiteres, das schaffen wir einfach nicht,
gerade weil wir die beiden so lieb haben.

Wer wollte heute schon entscheiden, was schwerer
wiegt? Kann das irgendjemand von uns denn wirklich?
Suchen wir also nach Objektivem.

Vielleicht hilft ein Blick auf die Zahlen. Noch geht es,
jedenfalls bis heute, um wenige Fille. Auch dies kann
fiir beides sprechen. Als Argument fiir eine Zulassung
konnte man anfiihren: Die paar Félle fiihren nicht zu ei-
nem Dammbruch; die PID hilft den wenigen Betroffe-
nen, die es schwer haben. — Man koénnte aber auch die
Frage stellen: Sollten wir fiir die wenigen Betroffenen in
unserer Gesellschaft so viel riskieren? Ich sage ,,s0 viel
riskieren®, weil es, lieber Frank-Walter Steinmeier, nicht
um einige wenige Grenzfélle geht, sondern um das, was
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wir in der Mitte der Gesellschaft wollen bzw. zulassen
wollen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Es geht auch nicht um die Frage, was 6ffentlich zu ver-
mitteln wére. Ich glaube, diese Frage wird hier keiner
diskutieren wollen. Warum also bin ich fiir ein Verbot?
Ja, ich bin iiberzeugt, hier méchte niemand ein Designer-
baby, hier mdchte keiner eine auseinanderfallende Ge-
sellschaft oder eine diskriminierende. Also suchen wir
nach Anhaltspunkten!

Nein, die PID garantiert eben kein gesundes Kind. Sie
garantiert noch nicht einmal eine Schwangerschaft.
Nein, die PID ist nicht eine einfache Untersuchung, die
man halt iiber sich ergehen lassen muss, im Gegenteil:
Sie ist fiir Frauen extrem belastend. Sie bedeutet immer
wieder einen Eingriff, immer mehr Hormonbehandlung.
Und sie bedeutet natiirlich auch dann, wenn aussortiert
wird, eine schwere seelische Belastung. Das, was
scheinbar unsichtbar in der Petrischale ist, ist eben fiir
die Seele des Menschen im Zweifelsfall doch nicht we-
niger als das, was bei einer Schwangerschaft geschieht.

Nein, Behinderung oder Krankheit werden nicht aus-
geschlossen. Es kann auf einige wenige monogenetische
Erkrankungen und Chromosomenanomalien untersucht
werden. Allerdings weil3 kein Mensch, ob sie jemals aus-
brechen werden und, wenn ja, wie schwer sich die
Krankheit dann wirklich zeigt. Nein, PID wendet nicht
Leid von Eltern und Kind ab; PID wendet das Kind
selbst ab. Es wird aussortiert, weil es nicht der Norm
entspricht.

Und wichtig: Nein, die PID verhindert eben keine
Spatabbriiche. Natiirlich habe ich Verstindnis fiir die
Paare — sie begegnen uns zumindest in Berichten ganz
haufig —, die sagen: In dieses Risiko will ich mich nicht
begeben. — Aber gleichzeitig muss man sagen: Die aller-
meisten werden sich spéter einer Prénataldiagnostik un-
terziehen. Das ist iibrigens eine Untersuchung, von der
wir, als sie eingefiihrt wurde, gesagt haben: Das ist nur
fiir ganz, ganz wenige Ausnahmefille. — Heute ist das
eine Standarduntersuchung. Ich fiirchte, dass es sich mit
der PID ganz dhnlich entwickelt.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Es gibt keine Garantie, dass nicht andere schwere, auch
erbliche Erkrankungen, eintreten. Und es gibt {ibrigens
auch keine Garantie, dass Schidigungen am Embryo
durch die PID selbst ausgeschlossen sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, es wird nicht
bei wenigen Fillen bleiben — iibrigens auch deswegen
nicht, weil wir diesen Unterschied gar nicht machen
konnen. Warum sollen die einen dann eigentlich das
Recht auf PID haben, und den anderen sprechen wir es
ab?

Und nein, ich halte auch die Grenzziechung bei der Le-
benserwartung von einem Jahr nicht fiir méglich — {ibri-
gens auch deswegen nicht, weil ich es zu schwierig
finde, zu entscheiden: Ist denn ein Tag Leben, sind fiinf
Tage Leben oder neun Monate Leben weniger wert als

eineinhalb Jahre oder 2 Jahre oder 20 Jahre oder
40 Jahre?

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss dariiber ge-
sprochen werden, worum es tatsdchlich geht, wie belas-
tend die Untersuchungen sind, wie belastend die Ent-
scheidung ist. Es darf nicht dariiber geschwiegen
werden, was alles tatsdchlich im Zweifelsfall untersucht
werden kann — eben auch die Krebserkrankung. Warum
soll man eigentlich dann das nicht wissen wollen?

Und zuletzt, ja, natiirlich wird es Druck geben — so
wie es bei der PND Druck auf Frauen bzw. auf Paare
gibt, diese Untersuchung durchfiihren zu lassen. Mit die-
sem Druck wird ein Heilsversprechen verbunden, bei
dem wir abzuwigen haben. Wir haben abzuwigen, was
wir damit auf der anderen Seite belasten, zerstoren, ge-
fahrden.

Verbieten wir die PID, die letztlich alles verspricht,
aber hochstens die Moglichkeit bietet, ein wenig die
Chancen auf ein Kind zu erhdhen! Verbieten wir die PID
und machen wir sehr deutlich, worum es eigentlich in
unserer Gesellschaft geht: die zu integrieren und dabei-
haben zu wollen, die anders sind, oft gliicklich sind, oft
ein gelingendes Leben haben und uns iibrigens wissen
lassen, dass auch wir nicht vollkommen sind, sondern
darauf angewiesen sind, dass ein anderer uns anschaut
und sagt: Ja, du bist ein Mensch, und es ist gut, dass du
da bist.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Prasident Dr. Norbert Lammert:
Die Kollegin Krista Sager ist die nichste Rednerin.

Krista Sager (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):

Herr Président! Meine Damen und Herren! Ich
mochte fiir den Gruppenantrag werben, fiir den auch
Frank-Walter Steinmeier heute geworben hat, ndmlich
fiir die begrenzte Zulassung der PID bei einer kiinstli-
chen Befruchtung. Ich will ausdriicklich sagen: Vor eini-
gen Jahren war ich gegen die Zulassung der PID, aber
ich habe meine Meinung gedndert. Das mochte ich Thnen
gerne erkldren.

Bei meiner damaligen Ablehnung haben die Befiirch-
tungen eine grofle Rolle gespielt, die auch heute hier von
vielen geduflert worden sind. Es ging um die Angst vor
einem moralischen Dammbruch, davor, dass man ir-
gendwie auf eine schiefe Ebene kommt. Viele tun so, als
wiissten sie ganz genau, was passiert, wenn wir die PID
begrenzt zulassen wiirden. Nun leben wir ja nicht auf ei-
ner Insel, und wir konnen feststellen, was in den Landern
passiert ist, in denen es seit Jahrzehnten Erfahrungen mit
einer begrenzten Zulassung gibt, was in fast allen ande-
ren europdischen Landern der Fall ist. Ob in Frankreich,
in GrofBbritannien oder in den skandinavischen Léndern:
Der befiirchtete Werteverlust, vor dem ich selber Angst
gehabt habe, ist da nicht eingetreten. Das konnen wir se-
hen.
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Herr Dr. Seifert, ich nehme das, was Sie hier gesagt
haben, sehr ernst. Aber die Teilhabechancen von behin-
derten Menschen sind in Deutschland nicht besser als in
Déanemark. Der Druck auf behinderte Menschen, ihr Da-
sein zu rechtfertigen, ist in den skandinavischen Nach-
barlandern nicht groBer als in Deutschland.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN, der SPD, der FDP und
der LINKEN)

Wir miissen doch einmal feststellen, dass es keinen
Grund gibt, einen deutschen Sonderweg des Totalver-
bots der PID aufgrund von Befiirchtungen zu gehen, die
in unseren Nachbarlidndern offensichtlich schon wider-
legt sind.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN, der SPD und der FDP)

Wir kénnen aufgrund der Erfahrungen in den Nach-
barlédndern auch sehen: Es sind wenige Falle, und es ste-
hen ganz schwere personliche Schicksale dahinter. Das
heift, wir konnen davon ausgehen, dass es in Deutsch-
land bei vielleicht 200 bis 300 Fillen bleiben wird. Jetzt
stellt sich doch die Frage: Wollen wir einen deutschen
Sonderweg gehen, um 200 bis 300 Frauen und ihren
Partnern die Mdglichkeit zu verbieten, selbstbestimmt
zu entscheiden, ob sie einen Antrag stellen, dass bei ih-
nen aufgrund einer schweren erblichen Vorbelastung
eine PID durchgefiihrt wird? Wollen wir gleichzeitig in
Kauf nehmen, dass bei einzelnen der gleichen Frauen
nach der 22. Schwangerschaftswoche moglicherweise
eine Situation eintritt, in der sie dann selbstbestimmt ent-
scheiden sollen, ob es eine Spétabtreibung gibt? Ich sage
Thnen: Das ist nicht verhéltnisméBig und — gesetzlich ge-
dacht — auch nicht konsistent. Das miissen wir doch ein-
mal zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Wenn ich eine ganz personliche moralische Bewertung
abgebe, dann muss das nicht verhiltnismiBig und viel-
leicht auch nicht konsistent zu dem sein, was in den Ge-
setzen steht. Aber als Gesetzgeber muss ich anders vor-
gehen. Hier muss das Handeln konsistent sein. Eine
Spétabtreibung nach einer PND und ein Totalverbot der
PID stehen nicht in einem angemessenen Verhéltnis.

Noch etwas: Eine Religionsgemeinschaft kann von
ihren Anhéngern verlangen, dass sie entweder ganz auf
Kinder verzichten oder das Risiko eingehen, weitere
Totgeburten oder weitere Fehlgeburten zu erleiden oder
eben ein mit einer schwersten Erbkrankheit belastetes
Kind auf die Welt zu bringen. Das kann eine Religions-
gemeinschaft ihren Anhidngern abverlangen. Ich bin aber
der Meinung, der Gesetzgeber sollte dies nicht tun.

Es geht um eine ganz personliche Gewissensentschei-
dung von betroffenen Menschen in einer ganz schwieri-
gen Konfliktsituation. Herr Dr. Krings, das kann man
den Leuten nicht ausreden; das ist fiir die Menschen so.
Herr Dr. Seifert, diese Menschen haben zum Teil schon
schwerstkranke Kinder, die sozusagen dem Tod geweiht
sind. Sie haben zum Teil schon durch eine schwere Erb-

krankheit Angehorige verloren. Glauben Sie, Herr
Dr. Seifert, dass diese Menschen, wenn sie gerne die
Moglichkeit zur PID hitten, damit ein Werturteil dariiber
abgeben, dass zum Beispiel das Leben ihres Bruders
oder ihres eigenen geliebten Kindes bis zu seinem Tod
nichts wert war?

Es ist keine Wertentscheidung iiber behindertes oder
Leben mit schweren Krankheiten. Es ist vielmehr die
Moglichkeit einer selbstbestimmten Entscheidung aus
einer tiefen Konfliktsituation heraus. Ich bin der Mei-
nung, es gibt hierbei nicht nur eine einzige wahre Moral
fiir jeden Einzelfall, die der Gesetzgeber durch ein Ver-
bot wenigen Betroffenen aufoktroyieren muss.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN, der SPD, der FDP und
der LINKEN)

Das ist meine personliche Uberzeugung in diesem Fall.
Nach meiner Uberzeugung sollten wir diesen wenigen
Betroffenen mit guter Beratung, guter Information und
medizinischer Begleitung in kompetenten und lizensier-
ten Zentren so gut es irgend geht zur Seite stehen, aber
auch einen kleinen Tirdffner fiir die Selbstbestimmung
erhalten. Ich finde, sie haben das verdient.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Kathrin Vogler.

Kathrin Vogler (DIE LINKE):

Vielen Dank, Frau Présidentin. — Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Liebe Frau Sager, diejenigen in diesem
Hause, die die Prdimplantationsdiagnostik zulassen wol-
len, argumentieren hiufig mit dem Selbstbestimmungs-
recht der Frau. Das treibt auch mich um, und ich finde,
es ist ein Wert, den wir hier verteidigen sollten. Sie mei-
nen, ein Verbot wiirde unverhdltnisméfig stark in das
Selbstbestimmungsrecht der Frau iiber die eigene Fort-
pflanzung eingreifen. Dieser Auffassung bin ich nicht.
Das mochte ich erkléren.

Wir reden doch hier {iber ein medizinisch-technisches
Verfahren, in dem letzten Endes Medizinerinnen und
Mediziner und Ethikkommissionen die Entscheidungen
treffen. Ich bin davon liberzeugt: Je mehr Macht die Re-
produktionstechnologie {iber den Korper der Frau erhilt,
desto geringer wird ihre Selbstbestimmung. Ich emp-
fehle, die Erfahrungsberichte betroffener Frauen zu le-
sen. Dann kann man nur schlucken.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Oft wird auch argumentiert, dass die PID Frauen vor
Schwangerschaftsabbriichen bewahren konnte. Dafiir
gibt es aber keinen Beleg. Schwangerschaften nach PID
— das haben wir schon mehrfach gehort — gelten grund-
sdtzlich als Risikoschwangerschaften. Etwa die Halfte
der Frauen wird einer invasiven Prinataldiagnostik un-
terzogen, zum Beispiel einer Fruchtwasserpunktion. Am
Ende bekommt nur eine von fiinf Frauen nach einer PID
tatsdchlich ein Kind, und das nach all diesen Torturen.
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Auch unterstellen Sie damit, dass Arztinnen und
Arzte in Deutschland Schwangerschaftsabbriiche aus-
schlieBlich wegen einer moglichen Behinderung des
Kindes durchfithren wiirden. Das wére aber rechtswid-
rig. Vor dieser Unterstellung muss ich die Arztinnen und
Arzte in Schutz nehmen. Das tun sie nicht leichtfertig.

In der Stellungnahme des Ethikrates, die heute schon
mehrfach zitiert worden ist, wird viel differenzierter ar-
gumentiert, als es hier teilweise dargestellt wird. Der
Ethikrat hinterfragt ndmlich sehr genau, ob die Fort-
pflanzungsentscheidungen der einzelnen Frau tatséch-
lich als selbstbestimmt gelten kénnen bzw. inwieweit
dies der Fall ist. Denn schon bei der Frage, ob eine Frau
iiberhaupt ein Kind will, spielen gesellschaftliche Stan-
dards, 6konomische Zwénge und Erwartungen des Um-
felds eine entscheidende Rolle. Die von auflen auf die
Frau einwirkenden Erwartungen und Zwénge beein-
trachtigen die Selbstbestimmung. Mit den Mdglichkei-
ten der Prdimplantationsdiagnostik werden meiner Auf-
fassung nach diese fremdbestimmenden Elemente noch
erweitert. Auch kritische Feministinnen warnen vor
wachsendem Druck auf Frauen. Immer mehr wiirde ih-
nen sogar so etwas wie eine Schuld zugeschrieben, wenn
sie trotz medizinischen Fortschritts beispielsweise ein
Kind mit Downsyndrom geboren haben.

Wir alle kennen Beispiele fiir diesen Druck. So etwas
sei doch heute nicht mehr notig, hat beispielsweise ein
Vater aus meinem Wahlkreis zu horen bekommen. Mit
,,80 etwas‘ war sein Kind gemeint. Seiner Frau war wéh-
rend der Schwangerschaft ein schwerstbehindertes Kind
vorhergesagt worden. Wohl niemals werde es laufen
konnen, und vermutlich werde es die ersten Jahre nicht
iiberleben. Dieses Kind ist heute sieben Jahre alt und
lauft mitsamt seiner Behinderung munter durchs Leben.
Eine andere Mutter erzdhlte mir von ihrer Tochter, die
heute 28 Jahre ist und alleine selbststéndig in einer Woh-
nung lebt — mit Trisomie 18, einer Chromosomensto-
rung, die als klassisches Beispiel fiir eine frith zum Tode
fiihrende genetische Verdnderung gilt.

Diese Beispiele zeigen doch, dass wir uns bei dieser
ganzen Debatte nicht auf Medizin oder Biologie als ex-
akte Wissenschaften verlassen kénnen, sondern dass wir
die gesellschaftliche Dimension dieser Technik in den
Mittelpunkt der Diskussion stellen miissen. Eine Zulas-
sung der Pradimplantationsdiagnostik bedeutet eben nicht
nur eine weitere Wahlmoglichkeit fiir Frauen, sondern
sie verandert auch unser gesellschaftliches Umfeld. Sie
verdndert unsere ganze Haltung gegeniiber Schwanger-
schaft, Geburt und Elternschaft. Sie weckt hohe Erwar-
tungen und Hoffnungen, die in den meisten Féllen bitter
enttduscht werden. Sie verschirft die gesellschaftliche
Erwartungshaltung gegeniiber den Frauen, wirklich alles
fiir ein biologisch eigenes, gesundes Kind zu tun. Das ist
aus meiner Sicht ein {iberholtes Frauen- und Familien-
bild.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und
des BUNDNISSES 90/DIE GRUNEN)

Statt nun die Verantwortung fiir die Herstellung glei-
cher Rechte und Teilhabechancen zu {ibernehmen und
eine gerechtere und vor allem geschlechtergerechtere

Verteilung von unbezahlter Reproduktions-, Erziehungs-
und Pflegearbeit sowie die Abwehr von Diskriminierung
als gemeinschaftliche sozialstaatliche Aufgabe zu be-
trachten, biirden wir diese Aufgabe den betroffenen
Frauen individuell auf. Dazu muss ich sagen: Selbstbe-
stimmung sieht fiir mich anders aus. Deshalb mdchte ich
Sie bitten, den Gesetzentwurf fiir ein uneingeschrianktes
Verbot der Praimplantationsdiagnostik zu unterstiitzen.

Danke sehr.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der
CDU/CSU, der SPD und des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN sowie des Abg. Pascal
Kober [FDP])

Vizeprasidentin Katrin Goéring-Eckardt:
Christine Aschenberg-Dugnus hat das Wort.

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):

Frau Prdsidentin! Meine Damen und Herren! Das
menschliche Dasein ist bestimmt durch kdorperliche
Existenzbediirfnisse wie Atmung, Schlaf, Nahrung und
Wirme, auch durch das Streben nach Sicherheit, Familie
und Anerkennung und durch das Streben nach Realisie-
rung eigener Wiinsche und Sehnsiichte. In diesem Kon-
text spielt das Streben nach Erkenntnis eine extrem
grofle Rolle. Das steckt in jedem von uns. Ein Verbot
dieses Erkenntnisstrebens kann nur scheitern, genauso
wie man damit scheitern wiirde, den Wunsch nach Fort-
pflanzung, den Wunsch nach Kindern zu unterdriicken.

Bereits Erkanntes kann man nicht unerkannt machen;
denn das Rad der Erkenntnis kann man nicht zuriickdre-
hen. Nun sind wir seit geraumer Zeit an einem Punkt an-
gelangt, an dem es die Wissenschaft moglich macht, eine
PID durchzufiihren. Wir kdnnen jetzt nicht einfach auf
,,Loschen driicken und dieses Wissenschaftskapitel ver-
schwinden lassen, schon gar nicht, wenn das Verfahren
der PID in fast allen europdischen Léndern etabliert und
zugelassen ist.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Vielmehr ist es jetzt geboten, mit den moglichen Unter-
suchungsmethoden verantwortungsvoll umzugehen -
verantwortungsvoll und in engen Grenzen; denn nicht al-
les, was moglich ist, ist ethisch vertretbar. Nur deshalb
fiihren wir heute diese Debatte.

Miissen wir uns dem Wunsch einer Frau mit einer ge-
netischen Vorbelastung verweigern, die weil3, dass sie
mithilfe eines Arztes herausfinden kann, ob bei dem
kiinstlich erzeugten Embryo eine solche schwere geneti-
sche Erkrankung vorliegt? Miissen wir das wirklich tun?
Kénnen wir einer Frau verwehren, den Embryo zu unter-
suchen, wenn sie in der Vergangenheit bereits eine Tot-
geburt in der 26. Schwangerschaftswoche hatte und auch
schon ein Kind aufgrund einer schweren genetischen Er-
krankung im Alter von drei Jahren verloren hat? Das
sind ganz konkrete Beispiele. Alle, die wir hier sitzen,
haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viele
dieser Beispiele gesehen, dariiber gelesen und mit Be-
troffenen gesprochen.
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Muss man als Arzt wissentlich und absichtlich einen
Embryo einpflanzen, wenn man nicht ausschlieBen kann,
dass es bei der Frau erneut zu einer korperlich wie see-
lisch qualvollen Totgeburt kommt, obwohl es die PID
gibt? Ich denke, nein. Ein Untersuchungsverbot wiirde
einen Wertewiderspruch bewirken; denn eine prénatale
Diagnostik mit anschlieBender Spatabtreibung ist so-
wohl ethisch als auch rechtlich erlaubt. Ein PID-Verbot
wire eine Verschiebung des ethisch-moralischen Kon-
flikts, den jede Frau erlebt, auf die Zeit der Schwanger-
schaft. Im Mutterleib wird dieser Konflikt dann zu 16sen
versucht, allerdings zulasten der Frau, die dann gezwun-
gen ist, eine mogliche Totgeburt hinzunehmen oder eine
Spétabtreibung vornehmen zu lassen. Denn das ist recht-
lich und ethisch erlaubt, aber eben fiir die Frau erheblich
belastender. Deshalb sieht unser Entwurf vor, die PID in
ganz engen Grenzen zuzulassen.

Wenn von Teilen der Gesellschaft vorgebracht wird,
man wirde mit der PID Selektion betreiben, dann wird
die konkrete Situation der betroffenen Frauen verkannt;
denn diese Frauen haben in den meisten Fillen schon ei-
nen sehr langen Leidensweg hinter sich. Denken Sie an
das Beispiel, das ich Thnen eben genannt habe. Nein, mit
der PID verfolgen wir ganz andere Ziele. Es geht einzig
und allein darum, schweres Leid von Frauen abzuwenden
und ihnen Totgeburt und Spétabtreibung zu ersparen. Es
geht gerade nicht darum, vollends gesunde Kinder zu
schaffen, bei denen ausgeschlossen ist, dass sie — zu wel-
chem Zeitpunkt auch immer — an irgendeinem Leiden er-
kranken werden. Es geht einzig und allein darum, ganz
bestimmte schwere Erbkrankheiten des Kindes zu erken-
nen, Erbkrankheiten, die in der jeweiligen Familie mog-
licherweise bereits aufgetreten sind. Es geht darum, un-
sdgliches Leid, seelische und korperliche Belastung von
den Frauen abzuwenden. Das ist meines Erachtens
ethisch vertretbar und im Sinne der Néchstenliebe ver-
niinftig und human. Ich mdchte Sie herzlich bitten, unse-
ren Entwurf zu unterstiitzen.

Danke.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der SPD, der LINKEN und des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Das Wort hat der Kollege Rudolf Henke.

Rudolf Henke (CDU/CSU):

Frau Prisidentin! Verehrte Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Es sind viele Argumente
vorgetragen, es sind viele juristische Aspekte beleuchtet,
es sind viele medizinische Sachverhalte genannt worden.
Ich will auf drei Punkte zu sprechen kommen, von denen
ich glaube, dass sie fiir jeden, der spéter in diesem Haus
die Entscheidung treffen muss, zentral sein werden.

Der erste Punkt betrifft die Frage der Wiirde. Die
Frage, die wir uns stellen miissen, ist, ob Wiirde teilbar
ist, ob sie abstufbar ist, ob unser Grundgesetz vorsieht,
dass Wiirde dadurch erworben werden muss, dass man
bestimmte Qualitdten, Merkmale oder Eigenschaften
aufweist. Professor Klaus Diedrich, der Direktor der

Klinik fiir Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Uni-
versitdt Liibeck, einer der Befiirworter der Prdimplanta-
tionsdiagnostik, hat in dieser Woche in einem Zeitungs-
interview im Siidkurier klar gesagt:

Das menschliche Leben fangt fiir mich durchaus
mit der Befruchtung an. Deshalb hat auch ein Em-
bryo Wiirde. Aber es gibt Situationen, in denen die
Wiirde des Embryos zuriicktritt hinter die Wiirde
der Mutter.

Ist das nicht die Aufforderung, zwischen unterschiedli-
chen Graden von Wiirde abzuwégen, die dem Menschen
zukommt? — Ich mochte das nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten des BUNDNISSES 90/DIE GRUNEN
und der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] [SPD])

Nun sagen die Beflirworter des Gesetzentwurfs zur
Zulassung der PID — das war auch in der Rede, die ge-
rade gehalten worden ist, deutliches Votum — Wir wol-
len die Zulassung der PID in ganz engen Grenzen. Ich
frage: Wird es moglich sein, den Anspruch auf Zulas-
sung ,,in ganz engen Grenzen“ in Einklang zu bringen
mit der Selbstbestimmung der Mutter, mit der Selbstbe-
stimmung des Vaters? Wie geht es Eltern, wenn sie ge-
fragt werden: Willst du lieber ein Kind mit oder ein Kind
ohne Downsyndrom? Wie geht es Eltern, die gefragt
werden: Willst du lieber ein Kind mit oder ein Kind ohne
Mukoviszidose? Willst du lieber ein Kind, das mit hoher
Wahrscheinlichkeit spéter an die Dialyse muss, weil es
eine polyzystische Nierenerkrankung erbt, oder willst du
lieber, dass das Kind das nicht erbt? Willst du lieber ein
Kind, das mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit Brust-
krebs bekommt, oder lieber ein Kind, bei dem diese
Wahrscheinlichkeit nicht gegeben ist? — Das sind doch
die Fragen, die, wenn das Wissen nicht ausgeschaltet
werden kann, zu beantworten sind.

Ich glaube — zweiter Punkt —, Eltern kénnen immer
nur die besten Chancen fiir das Kind wollen, und sie
konnen die beste Chance nicht nur in einer spezifischen
Situation wollen. Deswegen glaube ich nicht, dass es
moglich ist, diese ,,ganz engen Grenzen so zu definie-
ren, dass sie wirklich greifen und wirksam sind.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Dritter Punkt: Ich weise darauf hin, dass zwar der Ge-
setzentwurf, den Frau Flach uns vorgestellt hat, dafiir
wirbt, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit fiir eine
schwerwiegende Erbkrankheit als Voraussetzung haben
miissen. Aber was ist eine schwerwiegende Erbkrank-
heit? Ich kann Thnen jedenfalls sagen, dass in dem zu-
stimmend zitierten Text des Wissenschaftlichen Beirats
der Bundesirztekammer steht:

Die Bundesirztekammer wird in einer ,,(Muster-)
Richtlinie zur Durchfithrung der Prdimplantations-
diagnostik“ Regelungen zum Indikationsspektrum

—und zu Weiterem —

treffen.
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Das heif3t, es wird dann Festlegungen iiber das Indika-
tionsspektrum geben. Sie werden auch nétig sein, weil
es doch nicht zu tolerieren sein wird, dass in dem einen
Bundesland eine Ethikkommission sagt: ,,Du darfst le-
ben®, und in einem anderen Bundesland eine Ethikkom-
mission sagt: Du darfst nicht leben, obwohl du die glei-
che Diagnose, die gleiche Lebenserwartung hast. — Wir
werden Indikationslisten bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD und des BUNDNISSES 90/DIE GRU-
NEN)

Diese Indikationslisten werden sich darauf zuriickfiihren
lassen, dass wir hier diese Frage offengelassen haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie fiir eine Be-
grenzung eintreten: Vielleicht ist diese Diskussion noch
nicht weit genug gefiihrt. Vielleicht ist es wirklich not-
wendig, noch nach einem Weg zu dieser Begrenzung zu
suchen; ich weil} das nicht. Vielleicht ist man in zehn
Jahren bei einer Begrenzung, die im Konsens gefunden
werden kann. Aber jetzt, in dieser Situation — der Bun-
desgerichtshof hat jedes Handeln zugelassen —, muss
eine Entscheidung getroffen werden, die die Moglichkeit
der Praimplantationsdiagnostik ausschliefft. Das, meine
ich, miisste auch diejenigen iiberzeugen, die im Prinzip
fiir enge Grenzen eintreten, solange kein Weg beschrie-
ben ist, wie diese ganz engen Grenzen wirklich zustande
kommen.

Ich bedanke mich fur IThre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der LINKEN und des BUND-
NISSES 90/DIE GRUNEN)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Hubertus Heil hat das Wort.

Hubertus Heil (Peine) (SPD):

Sehr geehrte Frau Prisidentin! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich finde, dass diese Debatte unse-
rem Hause gut ansteht. Man kann hier zu unterschied-
lichen Uberzeugungen kommen. Es ist ein gutes Signal,
auch fiir unsere parlamentarische Demokratie, dass wir
heute gemiB Art. 38 unseres Grundgesetzes diskutieren.
Das macht uns, den Abgeordneten, in unserer Verant-
wortung deutlich, dass wir nicht an Auftrdge und Wei-
sungen gebunden sind, sondern Gewissensentscheidun-
gen zu treffen haben.

Es ist gut, dass wir eine Debatte fithren, wie ich finde,
mit durchaus hohem Niveau, die deutlich macht, um was
wir ringen und um welche Abwégung es geht. Ich will
an dieser Stelle das, was mich umtreibt und was dazu ge-
fiihrt hat, dass ich die Meinung, die ich zu diesem
Thema hatte, revidiert habe, darlegen. Ohne vertiefte
Kenntnis, vor allen Dingen aber ohne personliche Be-
rithrung hatte ich in der Vergangenheit das Gefiihl, dass
das Verbot der Praimplantationsdiagnostik, das durch die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs aufgehoben
wurde, richtig und nachvollziehbar ist. Was mich bewo-
gen hat, umzudenken, ist nicht das Urteil gewesen, son-
dern was mich bewogen hat, umzudenken, ist eine per-

sonliche Erfahrung gewesen. Ich weil3, dass Politik nicht
immer nur aus Einzelschicksalen und personlicher Er-
fahrung Schlussfolgerungen ziehen kann, aber sie sind
eben manchmal Anlass zum Umdenken.

In diesem Fall geht es um ein befreundetes Paar, das
ich vor einigen Jahren begleiten musste. Die beiden, die
nach wie vor meine Freunde sind, hatten und haben
sehnlichst einen Kinderwunsch, waren hocherfreut, als
sich dieser Kinderwunsch erfiillte, wussten aber nicht,
dass das Kind eine Erbkrankheit hatte, erblich vorbelas-
tet war, und mussten miterleben, dass dieses Kind auf-
grund einer fortschreitenden unheilbaren Muskelerkran-
kung wenige Wochen nach der Geburt qualvoll sterben
musste. Ich war bei der Beerdigung, und das war etwas,
was mich tief erschiittert hat.

Ich habe erlebt, wie es diesem Paar im Weiteren er-
gangen ist und ergeht. Die beiden haben nach wie vor ei-
nen Kinderwunsch. Sie haben aufgrund dessen, was sie
erlebt haben, feststellen miissen, dass sie beide ungliick-
licherweise eine genetische Disposition haben, nach der
die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert, unge-
fahr 80 : 20 betrégt. In der Realitét des Lebens haben sie
nun drei Optionen: Erstens konnen sie es noch einmal
versuchen — mit der Wahrscheinlichkeit von 80 : 20 und
ibrigens unter Inkaufnahme dessen, dass man es in die-
sem Wissen im Zweifelsfall auf eine Spétabtreibung an-
kommen lassen muss. Die zweite Mdglichkeit ist — das
hat etwas mit Lebensrealitdt zu tun; das wire bei uns
rechtswidrig und bliebe nach den Gesetzesvorschligen,
die vorliegen, rechtswidrig —, mit dem entsprechenden
Geld nach Belgien oder nach Israel zu gehen, wie es — re-
den wir offen dariiber! — viele Paare in Deutschland in
der Vergangenheit getan haben. Die dritte Mdglichkeit
ist, sich den Wunsch nach einem eigenen Kind zu versa-
gen.

Meine Damen und Herren, ich bin fiir eine begrenzte
Zulassung der Prdimplantationsdiagnostik genau aus
dieser Lebensrealitdt heraus. Ich finde, dass man zu un-
terschiedlichen Uberzeugungen kommen kann. Mich
lasst nicht unberiihrt, was Behindertenverbinde an Be-
flirchtungen und Erwigungen genannt haben — viele
Kolleginnen und Kollegen haben es zitiert —; ich bin nur
der festen Uberzeugung, dass wir als deutsches Parla-
ment diesen Befiirchtungen nicht entgegentreten, indem
wir das, was in der begrenzten Zahl solcher Félle an Hil-
fen notwendig und menschlich vertretbar ist, verwei-
gern.

Es ist etwas anderes, was notwendig ist, um Men-
schen mit Behinderungen in diesem Land eine diskrimi-
nierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermoglichen. Der Blick in Lander, in denen die PID zu-
gelassen ist — ich glaube, die Kollegin Sager hat es vor-
hin zitiert —, macht deutlich, dass es nicht die PID ist, die
Druck auf behinderte Menschen macht. Es gibt darunter
Linder, in denen Menschen mit Behinderungen besser
leben konnen und weniger Diskriminierung ausgesetzt
sind als in unserer deutschen Gesellschaft. Vielleicht
geht es um ein paar andere Themen der Teilhabe, um die
wir uns miteinander kiimmern miissen — von der Antidis-
kriminierungsgesetzgebung bis hin zur Teilhabe am
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schulischen und beruflichen Leben. Das ist eine Verant-
wortung. Ich bitte alle, die dieses Argument nennen, aus
berechtigten Erwigungen, sich mit uns gemeinsam die-
sen anderen Themen zuzuwenden.

Fiir mich ist entscheidend, dass wir in der Prdambel
unseres Grundgesetzes gemahnt werden, uns unserer
Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst zu
sein. Nun geht es hier um sehr persénliche Uberzeugun-
gen. Ich weiB, dass hier auch viele Christen gesprochen
haben — auch ich bin evangelischer Christ —, die auf der
Grundlage ihres gemeinsamen Glaubens zu unterschied-
lichen Schliissen in dieser Frage kommen. Das ist zu ak-
zeptieren. Meine Bitte ist nur, dass wir in diesem Parla-
ment weiterhin die Fairness wahren und uns nicht
gegenseitig die Argumente absprechen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Flach, Frau
Reimann, Herrn Hintze und anderen, die diesen Gesetz-
entwurf zustande gebracht haben.

Zum Schluss habe ich einen Appell. Heute ist die
erste Lesung der Gesetzentwiirfe, dann folgen die Aus-
schussberatungen, und am Ende werden wir im Plenum
zu einer Entscheidung kommen miissen. Meine Bitte an
die Kollegen Hinz und Rdspel ist, dariiber nachzuden-
ken, ob die Unterzeichner beider Gesetzentwiirfe nicht
noch einmal miteinander ins Gesprach kommen konnen.
Der Fall, den ich genannt habe, wire von dem Gesetz-
entwurf von Rdspel und Hinz iibrigens abgedeckt.

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Herr Kollege!

Hubertus Heil (Peine) (SPD):

Ich habe aus anderen Griinden dem anderen Gesetz-
entwurf zugestimmt. Aber bevor es zu einem absoluten
Verbot der PID in Deutschland kommt, bitte ich, dass
wir noch einmal miteinander sprechen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Markus Kurth hat jetzt das Wort.

Markus Kurth (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):

Frau Présidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben gerade in der Rede von Herrn Heil wie auch
in einigen anderen Beitrigen von Befiirwortern einer
Freigabe der PID die Schilderung eines tragischen indi-
viduellen Elternschicksals gehort, das — so will ich hier
ganz deutlich sagen — auch mich nicht unberiihrt l4sst.
Ich war in den letzten Wochen und Monaten bei mehre-
ren Diskussionsveranstaltungen und Versammlungen,
wo ich mit Eltern zusammengetroffen bin, die eine erbli-
che Vorbelastung und gleichzeitig einen starken Kinder-
wunsch haben. Ich habe diesen Eltern auch gesagt, dass
ich als Teil des Gesetzgebers ihre Perspektive nicht un-
hinterfragt komplett {ibernehmen kann, sondern dass ich
eine Abwigung vornehmen muss: zwischen ihrem
Wansch, ein gesundes Kind zu bekommen, und der — ich
fiihre das noch aus — Infragestellung der Menschen-

wiirde durch die Entscheidung, ob ein Leben lebenswert
ist oder nicht.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN, der SPD und der LINKEN)

Im Verlauf dieser Debatte ist diese Abwigung von
den Befiirwortern einer begrenzten Freigabe der PID aus
meiner Sicht nicht vorgenommen worden, obwohl Herr
Hintze eingangs davon gesprochen hat. Sie blieben viel-
fach bei der rhetorischen Frage stehen, mit welchem
Recht man den Eltern verbieten konne, die medizini-
schen und wissenschaftlichen Méglichkeiten zu nutzen.
Man hitte auf diese rhetorische Frage durchaus eine
Antwort finden kénnen, und zwar in Art. 1 Abs. 1 des
Grundgesetzes: Die Wiirde des Menschen ist unantast-
bar.

Die Frage ist, ob die Wiirde des Menschen teilbar ist
oder nicht. Ich habe nicht gehort, dass irgendjemand in
dieser Debatte gesagt hitte, ein Embryo, auch wenn er
sich extrakorporal in der Petrischale befindet, habe keine
Menschenwiirde. Jerzy Montag hat ausgefiihrt, die
Menschwerdung sei abhéngig von dem Zusammenwir-
ken der Frau und des Embryos; aber er hat nicht gesagt,
dass dem Embryo keine Menschenwiirde zuerkannt wer-
den wiirde. Wenn es so ist, dass wir auch diesem Embryo
die Menschenwiirde zuerkennen, dann miissen wir fra-
gen: Welche Folgen hat es, wenn wir gegeniiber einem
menschlichen Leben, das die Menschenwiirde genief3t,
Lebenszustiande beschreiben, die wir als lebenswert oder
nichtlebenswert definieren? Aus meiner Sicht wird hier
der Rubikon iiberschritten und eine noch gar nicht abzu-
sehende, bahnbrechende Wertentscheidung vorgenom-
men, die nicht nur das Leben an seinem Anfang betrifft,
sondern auch Folgen haben wird fiir das Ende des Le-
bens.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN, der CDU/CSU, der
SPD und der LINKEN)

Wenn wir uns erst einmal anmafBien, Lebenszustinde
als lebenswert oder nichtlebenswert zu definieren, dann
werden wir — das ist meine Uberzeugung und auch Be-
flirchtung — die Folgen nicht eingrenzen konnen. Durch
keine Ethikkommission und keine Beschreibung von
Einzelfallentscheidungen wird das in den Griff zu be-
kommen sein.

Frau Sitte, ich nehme Thnen ja ab, dass die betroffe-
nen Eltern, wie Sie es sagten, keine populationsgeneti-
schen Uberlegungen anstellen. Ich will Thnen natiirlich
auch nicht unterstellen, dass Sie der Euthanasie oder der-
gleichen nahestiinden. Aber die Frage ist doch, ob sich
nicht ein gesellschaftliches Bild vom menschlichen Le-
ben Bahn bricht, auf dessen Grundlage am Ende Niitz-
lichkeitsentscheidungen getroffen werden.

(Beifall der Abg. Kathrin Vogler [DIE LINKE] —
Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]: Das ist doch
schon lange so!)

Der Druck auf das Gesundheitssystem — Stichwort
,.knappe Ressourcen” — wird moglicherweise ein Ubri-
ges tun. Dies ist schon jetzt bei der PND der Fall, wo,
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mehr oder minder unausgesprochen, bestimmte Fragen
von Arztinnen und Arzten gestellt werden. Wenn wir
einmal die Menschenwiirde infrage gestellt haben, dann
gibt es gegeniiber denjenigen, die aus gesundheitsékono-
mischen Uberlegungen die PID vorantreiben wollen,
keine Haltelinie mehr.

In Bezug auf Menschen mit Behinderung befiirchte
ich eine Perspektivverschiebung. Frau Molitor hat vollig
zu Recht gesagt, dass nur ein Bruchteil der Behinderun-
gen von genetischen Defekten abhingig ist. Die Frage
ist, wie wir mit dem Thema Behinderungen in der gesell-
schaftlichen Diskussion zukiinftig umgehen wollen,
wenn wir die PID als Moglichkeit haben. Behinderungen
werden dann als vermeidbares Leid thematisiert, als et-
was Defizitdres, Mangelhaftes und Auszusortierendes.
Ich befiirchte, dass dieser Perspektivwechsel, was Men-
schen mit Behinderungen angeht, eine Gesellschaft be-
wirkt, die den Begriff der Menschenwiirde nicht mehr
vorbehaltlos tragt und die uns dann allen méglicherweise
nicht mehr die Lebensqualitit und die Wiirde bietet, die
wir eigentlich von ihr verlangen.

Ich bitte um Unterstiitzung fiir ein vollstindiges Ver-
bot der PID.

(Beifall bei Abgeordneten des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN, der CDU/CSU, der
SPD und der LINKEN)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Das Wort hat Dr. Helge Braun.

Dr. Helge Braun (CDU/CSU):

Frau Présidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist keine einfache Debatte, auch nicht fiir mich; denn
in meinem beruflichen Leben als Narkosearzt habe ich
es stets abgelehnt, an Abtreibungen teilzunehmen.

Das Lebensrecht von Menschen hat selbstverstind-
lich auch fiir mich eine hohe Bedeutung. Vieles, was hier
iiber Menschen mit Behinderungen und tiber deren Le-
bensfreude und Lebensrecht gesagt worden ist, teile ich
uneingeschrinkt. Ich sehe auch den Rechtfertigungs-
druck von Eltern, die ein Kind mit Behinderung ange-
nommen haben.

Wir miissen natiirlich zundchst vom Embryo ausge-
hen und iiber sein Lebensrecht sprechen. Die Rechtslage
in Deutschland ist heute so — das ist der Grund, warum
es ein entsprechendes Urteil gegeben hat —, dass es ein
Abtreibungsrecht, das eine Fristenregelung und eine so-
ziale Indikation vorsieht, gibt. Das bedeutet: Das Le-
bensrecht eines Embryos, den wir im Rahmen der PID
nicht untersucht haben, aber dann im Rahmen einer Pra-
nataldiagnostik untersucht haben, kann beschnitten wer-
den und eine Abtreibung zur Folge haben. Diese Abtrei-
bung gilt es zu vermeiden. Es gilt auch, eine hohe Zahl
von Tot- und Fehlgeburten zu vermeiden. Fiir diese gel-
ten in Deutschland zwar keine absolut gesehen hohen
Zahlen; sie kommen aber besonders héufig bei Eltern
mit einem spezifischen erblichen Vorbelastungsprofil
VOT.

Es ist natiirlich nicht so, dass die PID heilsbringend
ist. Sie wird sich auch aufgrund der geringen Zahl der
Betroffenen nicht positiv auf die Gesamtstatistik in
Deutschland auswirken. Sie bedeutet eine ganz individu-
elle Verbesserung und Linderung von Leid aufgrund von
Fehl- und Totgeburten und bewirkt die Vermeidung von
Abtreibungen in einem ganz konkreten Indikationskon-
zept.

Einige sprechen hier von einem Dammbruch. Im Ver-
héltnis zur Abtreibung muss man sagen: Der Damm-
bruch ist garantiert nicht die PID; denn die PID wird in
dem Gesetzentwurf deutlich schérfer reguliert, als dies
im allgemeinen Recht der Fall ist. Dies gilt in dreifacher
Hinsicht: Erstens. Der im Gesetzentwurf genannte Per-
sonenkreis ist im Vergleich zum Abtreibungsrecht deut-
lich stiarker eingegrenzt. Zweitens. Die Griinde, die zur
Nichteinpflanzung fiihren konnten, sind im Gesetzent-
wurf deutlich strenger geregelt als die Griinde, nach de-
nen eine Abtreibung mdoglich wire. Drittens. Das Sta-
dium, in dem die PID durchgefiihrt wird, ist das
Vorembryonalstadium, nicht das Embryonalstadium.
Das sind drei Punkte, die zeigen, dass die vorgelegte Re-
gelung zur PID aus ethischer Sicht ein weniger starker
Eingriff ist als die Regelungen zur Abtreibung.

Meine Damen und Herren, deshalb muss man sich nur
noch mit der Frage beschiftigen: Wird die Anwendung
der PID irgendwann ausgeweitet, kommt es irgendwann
dazu, dass sie in einem deutlich breiteren Spektrum an-
gewendet wird? Wer sich die Zahlen anschaut und sieht,
welche Beschwernisse mit einer kiinstlichen Befruch-
tung — mit der Gewinnung der Eizellen, der Befruchtung
und der Implantation — verbunden sind, der weif}, dass es
hier iiberhaupt nicht darum geht, ein gesundes Kind zu
garantieren. Vielmehr ist es der Versuch, eine hohere
Wahrscheinlichkeit zu erzielen, ein lebensfahiges Kind
zu bekommen. Auch mit der PID — das ist hier gesagt
worden — liegt die Wahrscheinlichkeit, dass betroffene
Paare ein lebensfihiges Kind bekommen, nur bei einem
Drittel bis 50 Prozent. Das heif3t, die befiirchtete schone
neue Welt, in der Kinder in wundervoller Weise gezeugt
werden, ist mit der Technologie der PID nicht umsetzbar.
Schon deshalb gibt es eine Begrenzung.

Wir haben heute viele Argumente zu diesem Thema
gehort. Mir ist wichtig, eine weitere Frage in den Mittel-
punkt zu stellen: Ist es die Aufgabe des Deutschen Bun-
destages, diese Gewissensentscheidung fiir die Bevolke-
rung insgesamt zu treffen, oder steht hier eine
individuelle Gewissensentscheidung im Vordergrund?

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause —
Johannes Singhammer [CDU/CSUJ: Es ist ein
Recht, ein Lebensrecht!)

Ich sage: Es ist eine individuelle Gewissensentschei-
dung. Sie korrespondiert mit dem bestehenden Abtrei-
bungsrecht.

Eine Fristenregelung, die Arzte in die Verantwortung
bringt, iiber Studien Erkenntnisse zur Lebenserwartung
zu ermitteln, die quasi rechtsetzenden Charakter erhal-
ten, halte ich fiir falsch. Deshalb ist eine Einjahresfrist
nicht geeignet. Vielmehr muss es, selbstverstindlich auf
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der Grundlage von Leitlinien der Arztekammer, zu einer
individuellen Beratung, einem individuellen Gespréich
und einer individuellen Gewissensentscheidung kom-
men. Deshalb bitte ich um Zustimmung zum Gesetzent-
wurf von Frau Flach und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Elke Ferner hat das Wort.

Elke Ferner (SPD):

Frau Présidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen!
Auch wenn man wie ich fiir ein sehr weit gehendes
Selbstbestimmungsrecht der Frau ist — da geht es mir
ganz dhnlich wie Biggi Bender —, kann man fiir ein Ver-
bot der Praimplantationsdiagnostik eintreten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der LINKEN und des BUNDNIS-
SES 90/DIE GRUNEN)

Es wurde auf die Praxis in anderen Léndern und die
sicherlich unbestreitbar schwierige Situation der Frauen
verwiesen, die bereits mehrere Fehlgeburten hatten und
sich trotz ihrer eigenen genetischen Disposition oder der
des Partners ein gesundes Kind wiinschen. Die PID ist
aber nur scheinbar geeignet, dieses individuelle Leid zu
vermeiden. Durch die In-vitro-Befruchtung besteht die
Moglichkeit, die kiinstlich erzeugten Embryonen zuerst
auf mogliche genetische Schidden zu untersuchen, um
dann der Frau nur gesunde Embryonen zu implantieren.
Die Voraussetzung fiir die Pradimplantationsdiagnostik ist
die In-vitro-Befruchtung. Die Indikation hierfiir ist zu-
mindest bisher die Unfruchtbarkeit der Frau, in besonde-
ren, eingeschrinkten Fillen auch die Unfruchtbarkeit
des Mannes; die genetische Disposition miisste erst hin-
zutreten.

Die nichste Frage, die zu beantworten ist: Kéme diese
Methode dann fiir alle Frauen mit einer entsprechenden
genetischen Disposition in Betracht? Das ist nicht der
Fall; denn unverheiratete Frauen haben derzeit, zumin-
dest wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert sind, keinen Zugang zur In-vitro-Befruchtung.

(Beifall der Abg. Bettina Herlitzius [BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN])

Wenn man die Prdimplantationsdiagnostik befiirwortet,
darf man aus meiner Sicht keinen Unterschied machen
zwischen Frauen, die verheiratet sind, und Frauen, die
nicht verheiratet sind;

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und
des BUNDNISSES 90/DIE GRUNEN)

denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leid von un-
verheirateten Frauen, ihr Kinderwunsch und ihr Wunsch,
ein gesundes Kind zu bekommen, sind doch nicht da-
durch geringer, dass sie keinen Trauschein haben.

Das Néchste, was man sich fragen muss: Was passiert
denn, wenn die drei Versuche, die bisher von den Kassen
bezahlt werden, ausgeschopft sind, ohne dass es zu einer
Schwangerschaft oder einem Kind, das gesund geboren

worden ist, gekommen ist? Was ist denn mit den Paaren,
die nicht den entsprechenden finanziellen Hintergrund
haben? Auch die werden die PID nicht in Anspruch neh-
men konnen.

Die Behandlung — das ist eben schon gesagt worden —
ist fiir die Frauen eine sehr, sehr grofle psychische und
physische Belastung, und sie ist auch nicht frei von
Komplikationen. Wie einer Stellungnahme des Gemein-
samen Bundesausschusses zu entnehmen ist, haben Kin-
der, die mit der In-vitro-Befruchtung gezeugt werden,
statistisch ein signifikant hoheres Fehlbildungsrisiko als
Kinder, die auf normalem Wege gezeugt worden sind.
Insofern, glaube ich, ist das auch ein Punkt, der zu dieser
Debatte gehort.

Die Frage ist aber auch: Wie wird es weitergehen? Ich
bin der festen Uberzeugung, dass Paare mit einer ent-
sprechenden genetischen Disposition genauso wie
Frauen, die heute ein gewisses Lebensalter {iberschritten
haben, dann quasi mehr oder weniger in die PID hinein-
gedrangt werden, so wie Frauen, die élter als 30 sind,
heute in vielen Fillen in die Pranataldiagnostik hineinge-
dréngt werden, ob sie das nun wollen nicht.

(Zuruf von der FDP: Quatsch!)

Eines sage ich Thnen auch voraus: Schon allein aus
Griinden des Haftungsrechts bei den Arzten wird nach
der PID, wenn es zu einer Schwangerschaft gekommen
ist, die PND als Kontrollmethode, als Kontrolldiagnose
weiterhin stattfinden.

(Markus Kurth [BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN]: Genau! Eben!)

Insofern werden mit dieser Diagnostik auch keine Spét-
abbriiche vermieden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BUNDNISSES 90/DIE GRU-
NEN)

Deshalb sollten diejenigen, die das befiirworten, sich
noch einmal iiberlegen, was da passiert. Nicht alle
Frauen in Deutschland werden den Zugang zu der Diag-
nostik haben, also zum Beispiel Nichtverheiratete,
Frauen, die drei Versuche ausgeschopft haben. Nicht alle
Behinderungen konnen ausgeschlossen werden, nicht
alle sogenannten Spitabbriiche vermieden werden. Der
Tourismus wird nicht ausgeschlossen werden koénnen,
und es ist auch keine selbstbestimmte Entscheidung der
Frau. Es ist keine selbstbestimmte Entscheidung, wenn
am Ende eine Kommission dariiber entscheidet, ob eine
Frau diese Diagnostik in Anspruch nehmen darf.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Nicht die Frau entscheidet dariiber, sondern eine Kom-
mission entscheidet dariiber, unter welchen Bedingun-
gen die Diagnostik angewandt werden darf.

Das viel Schwierigere aus meiner Sicht sind Fragen
wie: Wie stehen wir zu Menschen mit Behinderung in
unserem Land? Das ist fiir mich am Ende der ausschlag-
gebende Punkt. Ich sage: Zu der Vielfalt in unserer Ge-
sellschaft gehort eben auch menschliches Leid. Es geho-
ren auch Menschen mit Behinderung dazu. Ich mochte
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nicht, dass sich Eltern, die sich bewusst fiir ein Kind mit
Behinderung entscheiden, dafiir rechtfertigen miissen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Ich mochte nicht, dass Menschen mit Behinderung, die
Teil unserer Gesellschaft sein wollen oder es sind, oder
ihre Eltern sich rechtfertigen miissen und ihnen vorge-
halten wird, dass das alles unter Anwendung der PID
nicht hitte sein miissen. Das gehort mit dazu, auch wenn
damit menschliches Leid verbunden ist. Das gehort aus
meiner Sicht zur Vielfalt unserer Gesellschaft dazu. Wir
sind keine perfekte Gesellschaft. Ich finde, wir sollten
auch nicht eine Gesellschaft wollen, die nur aus perfek-
ten Menschen besteht.

Schonen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Das Wort hat Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

(Beifall bei der FDP)

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP):

Frau Présidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Fast am Ende der Debatte scheinen zur Zuléssig-
keit der Praimplantationsdiagnostik fast alle Argumente
vorgetragen zu sein. Ich stehe hier auch, um den Antrag
von Frau Flach und vielen anderen zu unterstiitzen. Fasst
man die Vielfalt der Meinungen zusammen, mag man
dem Deutschen Ethikrat in seiner einhelligen Feststel-
lung zustimmen, dass der verfassungsrechtliche Status
des Embryos in vitro, auf den es bei der Problematik der
PID ankommt, derzeit nicht streitfrei bestimmt werden
kann. Oder anders ausgedriickt: Die Problematik der
PID ist nicht durch Riickgriff auf einen eindeutigen ver-
fassungsrechtlichen Status des Embryos zu klaren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der
SPD)

Zu sehr ist der Diskurs zur PID und zum Rechtsstatus
des Embryos in vitro von vorrechtlichen, metaphysi-
schen, ja religiosen Festlegungen, Erwagungen und Vor-
stellungen durchsetzt, als dass er derzeit einem breiten
gesellschaftlichen Konsens zugénglich wire.

Wenn auch nicht ganz unerwartet, so erstaunt diese
Uneinigkeit insofern, als gerade wir, der deutsche Ge-
setzgeber, im Rahmen der letzten Neufassung des § 218
des Strafgesetzbuches den Schutzbedarf und den Schutz-
umfang des Embryos in vivo in einer Weise zur rechtli-
chen Geltung gebracht hatten, die ausweislich des ent-
sprechenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts mit
den Forderungen des Grundgesetzes in Einklang steht.
Auch das 1991 und zuletzt 2001 gednderte Embryonen-
schutzgesetz folgt dieser offensichtlich verfassungskon-
formen Linie. Genau auf dieser Linie liegt auch die Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom Juli 2010.
Obgleich, wie der Bundesgerichtshof darlegt, dem Wort-

laut des geltenden Rechts weder eine eindeutige Ableh-
nung noch eine eindeutige Billigung der PID zu entneh-
men ist, schliet der Bundesgerichtshof — das mochte ich
noch einmal betonen; nach meiner Ansicht zu Recht —
aus der in § 3 Abs. 2 des Embryonenschutzgesetzes nor-
mierten Ausnahme vom Verbot der Geschlechterauswahl
durch Verwendung ausgewdhlter Samenzellen, dass der
Gesetzgeber sehr wohl den aus den Risiken von Erb-
krankheiten resultierenden Konfliktlagen der Eltern
Rechnung tragen wollte.

Damals formulierten wir, der Gesetzgeber, unmiss-
verstindlich, es konne einem Ehepaar nicht zugemutet
werden, sehenden Auges das Risiko einzugehen, ein
krankes Kind zu bekommen, wenn kiinftig die Moglich-
keit bestehen sollte, durch Spermienselektion ein gesun-
des Kind zur Welt zu bringen. Der urteilende Senat des
Bundesgerichtshofs konnte wegen der insoweit vom Ge-
setzgeber schon damals getroffenen Werteentscheidung
und dazu gegebenen Begriindungen eben nicht anneh-
men, dass der Gesetzgeber, der die extrakorporale Be-
fruchtung zur Herbeifiihrung einer Schwangerschaft im
Embryonenschutzgesetz ohne weitere Voraussetzungen
erlaubt hat, die zur Verminderung gravierender Gesund-
heitsrisiken geeignete PID an pluripotenten Zellen ver-
boten hétte, wenn sie seinerzeit schon zur Verfiigung ge-
standen hitte.

Es ist ein weiterer Blick notwendig auf § 15 Abs. |
Satz 1 des im Wesentlichen am 1. Februar 2010 in Kraft
getretenen Gendiagnostikgesetzes, wonach vorgeburtli-
che genetische Untersuchungen wihrend der Schwan-
gerschaft ausdriicklich erlaubt sind. Auch daraus war der
Bundesgerichtshof ein gesetzliches Verbot der PID her-
zuleiten nicht in der Lage; denn sonst hitte es der Ge-
setzgeber auch damals, 2010, ausdriicklich gesagt.

Nach diesen einschlégigen Entscheidungen folgt mei-
ner Auffassung nach, dass das der bestehenden Rechts-
lage zugrunde liegende Embryonenschutzkonzept und
der Rechtsstatus des Embryos auf die zur Herbeiflihrung
einer Schwangerschaft strikt begrenzte und deshalb zu-
lassige PID tbertragbar ist. Aus meiner Sicht kann ein
PID-Gesetz nur den Sinn haben, auf der Basis des vom
geltenden Recht umfassten Schutzkonzeptes die Voraus-
setzungen und Bedingungen, unter denen die PID recht-
mifBig zur Anwendung kommen darf, zu prézisieren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der
SPD)

Mein letzter Satz: Ein Verbot der PID wiirde die be-
stehende Rechtslage gravierend éndern, wiirde unerklér-
bare, hochst problematische Wertungswiderspriiche im
Fortpflanzungsrecht erzeugen und wiirde genau das tun,
was der deutsche Gesetzgeber doch eigentlich als unzu-
mutbar ausschlieSen wollte,

(Markus Kurth [BUNDNIS 90/DIE GRUNEN]:
Wir sind aber heute der Gesetzgeber!)

nidmlich hartherzig die Augen vor dem unséglichen Leid
der Eltern zu verschlieBen, die dann ihren legitimen
Kinderwunsch aufgeben oder nur durch kiinstliche Be-
fruchtung unter dem Risiko schwerer und schwerster,
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zuweilen todlicher Erbkrankheiten des Kindes erfiillen
konnten.

Deshalb unterstiitze ich den Gesetzentwurf von Frau
Flach und vielen anderen aus tiefster Uberzeugung.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Dr. Maria Flachsbarth.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Maria Flachsbarth (CDU/CSU):

Frau Présidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am Ende einer langen und sehr ernsthaften Debatte
mochte ich noch einmal ein paar zentrale Fragen aufgrei-
fen.

Erstens. Wann ist der Mensch ein Mensch? Jeder von
uns, die wir hier sitzen, war einmal ein Zellhaufen, auch
wenn der uns, so wie wir jetzt aussehen, vollig undhnlich
ist. Aber: Wie dhnlich werde ich eigentlich als 90-jéhrige
Greisin dem neugeborenen Séugling sein, der ich einmal
war? Deshalb: Das Leben des Menschen beginnt mit der
Verschmelzung von Ei und Samenzelle.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Daher kommt dieser ersten und frithesten Lebensphase
der uneingeschrinkte Schutz des Grundgesetzes zu.

Zweitens. Kann PID Paaren mit genetischer Vorbelas-
tung wirklich und sicher dabei helfen, ein gesundes Kind
zu bekommen? Die Antwort lautet ganz klar: Nein. Das
Verfahren hat eine sehr geringe Erfolgsquote, das haben
wir schon gehort. Die sogenannte Baby-take-home-Rate
betrigt 15 bis 20 Prozent; das heil3t, nur jedes fiinfte Paar
bekommt nach dieser sehr belastenden Prozedur iiber-
haupt ein Kind.

Herr Kollege Braun, wenn Sie sagen: Uberlassen wir
diese Entscheidung doch dem Gewissen der Eltern — je
nachdem und individuell —, dann widerspricht das zum
einen der Forderung in lhrem Antrag, eine Ethikkom-
mission einzusetzen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Das heilit: entweder Ethikkommission oder individuelle
Entscheidung. Zum anderen bin ich zutiefst davon iiber-
zeugt, dass es um eine grundsétzliche Angelegenheit des
Lebensschutzes geht. Die gehdrt in dieses Haus, in die-
ses Parlament. Wir kdnnen uns vor dieser Verantwortung
nicht driicken.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Drittens. Ist die PID tatsichlich auf wenige bestimmte
Fille eingrenzbar? Meine ganz bestimmte Antwort ist

auch hier: Nein. Was passiert denn, wenn der Arzt Auf-
falligkeiten sieht, die nicht untersucht werden sollen, wie
zum Beispiel leichte Behinderungen oder leicht behan-
delbare Krankheiten? Die Bundesirztekammer will in
ihrem jlingsten Richtlinienentwurf sogar die Untersu-
chung auf spitmanifestierende Krankheiten zulassen.
Glauben Sie denn wirklich, dass solche Embryonen dann
implantiert werden wiirden?

Bei den Untersuchungskits gibt es derzeit den Trend
zu Genchips, die nicht nur einzelne Gene, sondern ganze
Gensequenzen untersuchen. Das ist ndmlich deutlich
kostengiinstiger. Es wird keine Testkits geben, die an die
individuelle genetische Situation einzelner Paare ange-
passt wiren. Das ist schlicht zu teuer. Es werden Stan-
dardkits sein.

(Beifall bei der CDU/CSU, der LINKEN und
dem BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)

Erst im Januar ist ein neuer Test von Kingsmore et al.
publiziert worden, der sage und schreibe 448 Anlagen
fiir Erbkrankheiten auf einmal testet. Deshalb bin ich mir
ganz sicher: Wenn wir PID auch nur fiir wenige Einzel-
falle zulassen, wird letztlich eine Tiir gedffnet, die wir
niemals wieder schliefen konnen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD, der LINKEN und des BUNDNISSES 90/
DIE GRUNEN)

Zudem: Wie ist denn unsere Erfahrung mit engen In-
dikationen? In den 90er-Jahren hat der Deutsche Bun-
destag — auch das ist hier schon angesprochen worden —
die embryopathische Indikation abgeschafft, weil Behin-
derung kein Grund dafiir sein darf, nicht leben zu diirfen.
Aber wir haben Abtreibungen bis in die spdte Schwan-
gerschaft straffrei gestellt fiir die wenigen Fille, in
denen der Mutter durch die Behinderung des Kindes Ge-
fahr fiir Leben oder die korperliche oder seelische Ge-
sundheit droht, die nur durch einen Schwangerschaftsab-
bruch abgewendet werden kann.

Was aber ist die traurige Realitét der prénatalen Diag-
nostik? Die Fruchtwasseruntersuchung — eine Kassen-
leistung, gedacht fiir wenige Einzelfdlle — wird heute
praktisch jeder schwangeren Frau ab dem 35. Lebensjahr
geraten. Wir miissen davon ausgehen, dass ungefdhr die
Halfte aller Kinder mit Trisomie 21, also dem Downsyn-
drom, abgetrieben werden.

Wer kann eine &dhnliche Entwicklung bei der PID aus-
schlieBen? Wer glaubt daran, dass Eltern sich dafiir ent-
scheiden, dass ein Embryo mit einem diagnostizierten
weniger schwerwiegenden Chromosomendefekt implan-
tiert wird? Ganz zu schweigen von den haftungsrechtli-
chen Konsequenzen, die wir in der sogenannten Kind-
als-Schaden-Rechtsprechung in aller Radikalitét kennen-
gelernt haben.

Deshalb: Der Staat ist durch das Grundgesetz zum
Schutz des Lebens verpflichtet; danach ist unsere Ge-
setzgebung auszurichten. PID bedeutet immer, dass wir
eine Entscheidung dariiber treffen, dass Leben in seiner
frithesten Form nur unter der Bedingung weitergelebt
werden darf, dass es keine genetischen Auffilligkeiten
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aufweist. Das diirfen wir nicht zulassen. Behinderung
darf niemals Grund fiir weniger Lebensschutz sein.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Der Verfassungsrechtler Professor Hillgruber schrieb
in einem Artikel in der FAZ in der letzten Woche — ich
zitiere —:

Kein Mensch ist allein aufgrund seiner Existenz,
mag sie noch so defizitir sein, fiir einen anderen
Menschen unzumutbar.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der LINKEN)

Genau das — das darf ich hier vielleicht zum Ab-
schluss sagen — trifft eine Grundiiberzeugung fiir mich
als Christin. Ich glaube daran, dass jeder Mensch zu je-
dem Zeitpunkt seines Lebens von Gott angenommen ist,
und zwar unabhéngig davon, wie klein, wie verletzlich
oder wie fehlerhaft er auch sein mag. Deshalb ist meine
Entscheidung ganz klar: Gegen die PID.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD und des BUNDNISSES 90/DIE GRU-
NEN)

Vizeprasidentin Katrin Goring-Eckardt:
Die Kollegin Dr. Marlies Volkmer hat jetzt das Wort.

Dr. Marlies Volkmer (SPD):

Frau Présidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Vor gut 20 Jahren habe ich als Arztin in der Beratung
Paare erlebt, bei denen ein sehr hohes, genetisch beding-
tes Erkrankungsrisiko flir zukiinftige Kinder bestand.
Nicht selten hatten diese Paare bereits schwer erkrankte
Kinder, oder sie mussten den Tod ihrer betroffenen Kin-
der erleben, und das war hiufig im Schulalter der Fall.
Die Eltern haben tiber lange Zeit das Leiden ihrer Kinder
mit durchlitten. Diese Eltern befanden sich immer dann
in einer aullerordentlich belastenden Konfliktsituation,
wenn sie sich mit dem Gedanken trugen, doch noch ein
Kind haben zu wollen. Sollten sie sich auf eine erneute
Schwangerschaft einlassen mit der Gefahr, dass die Mut-
ter erneut ein Kind zur Welt bringt, das schwer erkran-
ken wird, oder sollten sie auf eine Schwangerschaft ganz
verzichten? Eine andere Moglichkeit bestand damals
nicht.

1989 wurde im Ausland erstmals eine PID durchge-
fiihrt. Viele Lander haben die PID danach zugelassen. In
Deutschland wurde sie als mit dem Embryonenschutzge-
setz nicht vereinbar angesehen. Nun hat der Bundesge-
richtshof in zwei konkreten Féllen anders entschieden
und damit die Diskussion iiber die PID befordert. Viele
Menschen erhoffen sich jetzt vom Bundestag, also von
uns, eine rechtliche Regelung, die ihre belastende Situa-
tion verbessert.

Die derzeitige Situation bedeutet fiir Paare mit einem
schwerwiegenden genetischen Risiko, die sich dennoch
fiir eine Schwangerschaft entscheiden, Folgendes: Die
werdende Mutter unterzieht sich der inzwischen iibli-

chen vorgeburtlichen Diagnostik mit der moglichen, ein-
kalkulierten Folge eines Schwangerschaftsabbruchs,
auch eines Spatabbruchs; es sei denn, das Paar geht mit
einem schlechten Gewissen ins Ausland — das kénnen
nur diejenigen, die sich das leisten konnen —, um dort
eine PID durchfiihren zu lassen.

Beides ist meines Erachtens inhuman, weil mit der
PID eine Methode zur Verfiigung steht, die auch in unse-
rem Land angewendet werden konnte und mit der das
Trauma eines Schwangerschaftsabbruchs verhindert
werden konnte. Dieses Trauma ist natiirlich umso gro-
Ber, je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist.
Eine Prinataldiagnostik mit nachfolgendem Schwanger-
schaftsabbruch wird in unserer Gesellschaft ethisch tole-
riert und ist rechtlich zugelassen. Es kann einer Frau
nicht zugemutet werden, bei schwerwiegender familidrer
genetischer Belastung als Alternative zur PID eine Pré-
nataldiagnostik durchfiihren zu lassen. Hier schlie3e ich
mich ganz klar dem Memorandum der Bundesarztekam-
mer zur PID vom Februar dieses Jahres an.

Nun ist auch heute wieder die Sorge vorgetragen wor-
den, mit der von uns vorgeschlagenen Begrenzung der
PID sei die Tiir fiir eine grenzenlose Ausweitung der
PID geoffnet, und dies kdnne sogar die Gefahr bergen, in
letzter Konsequenz zum Designerbaby zu fiihren.

(Rudolf Henke [CDU/CSU]: Nein! Das sagt
keiner! Von Designerbaby spricht keiner!)

Wir stellen heute einen Gesetzentwurf vor, der die PID
unter strengen Rahmenbedingungen ermdglicht. Die
PID wird nur fiir wenige Paare infrage kommen, auch
deswegen, weil vor einer PID eine In-vitro-Fertilisation
notwendig ist und keine Frau eine solche leichtfertig
iiber sich ergehen lésst.

Ich bin der Meinung, dass sich die PID auch zukiinf-
tig begrenzen und kontrollieren ldsst. Natiirlich sind
zahlreiche wissenschaftlich-technische Entwicklungen
und auch die PID zu missbrauchen. Ein mdglicher Miss-
brauch rechtfertigt aber ihr kategorisches Verbot nicht.
Vielmehr ist einem eventuellen Missbrauch der PID
durch den Gesetzgeber Einhalt zu gebieten. Wir tun das
dadurch, dass wir die PID in Deutschland nur in lizen-
zierten Zentren und nach umfassender Aufklarung und
psychosozialer Beratung in eng indizierten Féllen zulas-
sen wollen. Die PID kann sich damit — im Gegensatz zur
schon erlaubten und ethisch tolerierten Pranataldiagnos-
tik — nicht zu einem Standardverfahren der vorgeburtli-
chen Diagnostik entwickeln, wie es manche befiirchten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP,
der LINKEN und des BUNDNISSES 90/DIE
GRUNEN)

Vizeprasidentin Katrin Goéring-Eckardt:
Damit schliee ich die Aussprache.

Interfraktionell wird die Uberweisung der Vorlagen
auf Drucksachen 17/5450, 17/5452 und 17/5451 an die
in der Tagesordnung aufgefiihrten Ausschiisse vorge-
schlagen. Damit sind Sie einverstanden? — Dann ist das
so beschlossen.

©

(D)



	105. Sitzung
	Berlin, Donnerstag, den 14. April 2011
	Inhaltsverzeichnis
	Präimplantationsdiagnostik
	Schutz vor Straßen- und Schienenlärm

	Mindestlohn
	Überweisungen im vereinfachten Verfahren
	Abschließende Beratungen ohne Aussprache

	Aktuelle Stunde zu EU-Plänen zur Besteuerung von Diesel

	Perspektiven für Jungen und Männer

	Teilhabe der älteren Generation
	Außergerichtliche Konfliktbei
legung 
	Prüfkriterien für Bundeswehr-Auslandseinsätze

	Vormundschafts- und Betreuungsrecht

	Deutsche und europäische Mittelmeerpolitik

	Strategie der EU für den Donauraum

	Humanitäre Lage in Afghanistan

	Handel mit illegal geschlagenem Holz

	Hochschulzulassung

	Sicherung der Ernährung in Entwicklungsländern

	Fachkräftemangel

	Koordinierung der Sozialsysteme in Europa

	Steinkohlefinanzierung

	UN-Resolution "Frauen, Frieden und Sicherheit"

	Einführung eines Ordnungsgeldes im Bundestag

	Todesstrafe

	Aufenthaltsrechtliche Richtlinien der EU

	Anlagen zum Stenografischen Bericht
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7
	Anlage 8
	Anlage 9
	Anlage 10
	Anlage 11




